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Vorwort
Nach dem Fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
vom April 2017 beträgt das private Netto-Vermögen ca. acht Billionen
EUR. Inhaber des Vermögens sind vor allem Menschen über 50. Den
größten Anteil am Vermögen machen Immobilien aus. Bis zum Jahr 2024
dürften Immobilien-, Geld- und Gebrauchsvermögen von ca. 3 Billionen
EUR vererbt werden. Im Durchschnitt werden je Erbfall 363.000 EUR ver-
erbt. Rechnet man die zwei Prozent größten Hinterlassenschaften heraus,
beträgt die durchschnittliche Erbschaft nur noch 242.000 EUR. Hierdurch
ergibt sich ein enormes Umschichtungspotenzial.

Allerdings sind die Erbschaften – ebenso wie das Vermögen allgemein –
nicht gleich verteilt. Größere Vermögen werden nur in jedem dritten Erb-
fall übertragen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Vermögenstransfer
bei einem kleineren Umfang streitfrei vonstattenginge. Im „Erbenland“
Deutschland nimmt auch die Zahl der Rechtsstreitigkeiten zum Thema
Erbschaft ständig zu. Die Erfahrungen der Berater zeigen zudem, dass es
kaum einen Familienkonflikt gibt, der unnachgiebiger und härter ausgetra-
gen wird als der Streit um das Erbe. Erben und anständig bleiben gehört
offenbar zu den schwierigsten Dingen im Leben.

Der Pflichtteilsanspruch enterbter Kinder, Enkelkinder, Eltern, Ehegatten
und Lebenspartner hat in diesem Streit erhebliche Bedeutung. Dies bele-
gen die zahlreichen Gerichtsentscheidungen, die seit der Erstauflage ergin-
gen. Pflichtteilsansprüche spielen aber nicht nur nach dem Erbfall eine
Rolle, sondern bereits im Rahmen der vorsorgenden Erbschaftsplanung.
Wie die mitunter in der Ratgeberliteratur empfohlene Hausübergabe unter
Nießbrauchsvorbehalt zur Pflichtteilsreduzierung zeigt, bestehen hier teil-
weise Irrtümer, die nicht nur den Betroffenen, sondern auch deren Berater
teuer zu stehen kommen. Gleiches gilt für die weiteren Versuche, pflicht-
teilsberechtigte Personen zu „umgehen“. Juristische Berater und Notare
werden häufig mit Scheinverkäufen, heimlichen Geld(rück-)schenkungen
und dem Beiseiteschaffen von Vermögenswerten konfrontiert, die bereits
strafrechtliche Relevanz haben. Tückische Fallen können auch im Erb-
schaftsteuerrecht auftreten, wenn der Pflichtteil zunächst geltend gemacht
worden ist und dann später doch auf ihn verzichtet wird. In diesem Zu-
sammenhang sind auch die Möglichkeiten und Risiken, die sich aus dem
Aufenthaltsprinzip und den Rechtswahlmöglichkeiten der Europäischen
Erbrechtsverordnung ergeben, zu berücksichtigen.

Der vorliegende Kommentar soll Rechtsanwälten, Notaren und Steuerbe-
ratern, aber auch anderen Beratern, die im Rahmen der Vermögensnachfol-
ge tätig sind, eine zuverlässige Hilfe sein. Bei einem Streit nach dem Erbfall
soll er den damit beschäftigten Juristen, insbesondere den Richtern, als
Entscheidungshilfe dienen.
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In der Neuauflage nicht mehr dabei ist Herr Notar Dr. Jan Heisel. Dafür
sind Herr Rechtsanwalt Dr. Fabian Schulz und Herr Oberamtsrat i.N.
Stefan Moderegger als Bearbeiter des Gerichts-, Rechtsanwalts- und No-
tarkostenrechts neu hinzugekommen. Frau Rechtsanwältin Dr. Stephanie
Herzog, Schriftleiterin der Zeitschrift ErbR, ist nunmehr auch Mitheraus-
geberin.

Gedankt sei Herrn Rechtsanwalt Frank Michel für die umsichtige Betreu-
ung und die Organisation der Verfahrensabläufe. Für Anregungen und
Hinweise aus der Praxis zu den ersten beiden Auflagen gilt ein herzlicher
Dank. Auch zur Neuauflage sind sie Herausgebern und Autoren stets will-
kommen.

Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb

Prof. Dr. Herbert Grziwotz

Dr. Stephanie Herzog

Im Dezember 2021

Vorwort
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002

(BGBl. I S. 42, ber. S. 2909 und 2003 I S. 738)
(FNA 400-2)

zuletzt geändert durch Art. 1 Mietspiegelreformgesetz
vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3515)

(Auszug)

Abschnitt 5  Pflichtteil
Pflichtteilsberechtigte; Höhe des Pflichtteils

(1) 1Ist ein Abkömmling des Erblassers durch Verfügung von Todes wegen
von der Erbfolge ausgeschlossen, so kann er von dem Erben den Pflichtteil
verlangen. 2Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen
Erbteils.
(2) 1Das gleiche Recht steht den Eltern und dem Ehegatten des Erblassers
zu, wenn sie durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausge-
schlossen sind. 2Die Vorschrift des § 1371 bleibt unberührt.

Literatur:  Außner, Pflichtteilsrecht in Bezug auf gekaufte Musik-, Film- und E-Book-Da-
teien – Status quo und Überlegungen zu dessen Korrektur, ErbR 2021, 370; Beisenherz,
Die erbrechtlichen Folgen von Scheidung und Ehekrise, Diss Bochum, Duncker-Humblot
Berlin 2008; Bengel, Anmerkungen zum Urteil des BGH vom 13.7.1994, ZEV 1994, 360;
Bohnen, Zugewinngemeinschaft und pflichtteilsgleiche Zuwendungen, NJW 1970, 1531;
Dieckmann, Pflichtteilsverzicht und nachehelicher Unterhalt, FamRZ 1992, 633; Fromm,
Ausschlagung der belasteten Erbschaft zwecks Pflichtteilserlangung, ZErb 2020, 349;
Grziwotz, Pflichtteilsverzicht und nachehelicher Unterhalt, FamRZ 1991, 1258; J. Mayer,
Ja zu „Jastrow“? – Pflichtteilsklausel auf dem Prüfstand, ZEV 1995, 136; Klinger/Wolff,
Pflichtteil: familien- und gesellschaftsrechtliche Gestaltungen und Vermögensverlagerun-
gen, NJW-Spezial 2007, 397; Lettmaier, Privatautonomie und Pflichtteil, AcP 218, 2018,
724; Nieder, Das Geschiedenentestament und seine Ausgestaltung, ZEV 1994, 156; v.
Olshausen, Zugewinnausgleich und Pflichtteil bei Erbschaftsausschlagung durch einen
von mehreren Erbeserben des überlebenden Ehegatten, FamRZ 1976, 678; Pentz, Nach-
ehelicher Unterhalt trotz Pflichtteilsverzicht, FamRZ 1998, 1344; Ponath, Vermögens-
schutz durch Güterstandswechsel, ZEV 2006, 49; Reimann, Das Herausgabevermächtnis
als Alternative zur Nacherbfolgeanordnung, MittBayNot 2002, 4; Reimann, Erbrechtliche
Überlegungen aus Anlass der Ehescheidung, ZEV 1995, 329; Reul, Erbverzicht, Pflicht-
teilsverzicht, Zuwendungsverzicht, MittRhNotK 1997, 373; Rittner, Zur Auslegung des
§ 1371 Abs. 2 BGB nF, DNotZ 1958, 181; Schwab, Ehegattenpflichtteil und Zugewinn-
ausgleich – BGHZ 42, 182, JuS 1965, 432; Tschernitschek, Der mißglückte § 1318 BGB,
FamRZ 1999, 829; Wegmann, Ehevertragliche Gestaltungen zur Pflichtteilsreduzierung,
ZEV 1996, 201; Wolfer, Die gleichzeitige Geltendmachung von Erbenstellung und Pflicht-
teilsanspruch, ZEV 2016, 245.
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V. Pflichtteilsanspruch . . . . . . . . . . . . . 96

Normzweck
Die Vorschrift beschreibt zunächst den Kreis der potenziell Pflichtteilsbe-
rechtigten: Nur Abkömmlinge des Erblassers (Abs. 1), Eltern des Erblassers
(Abs. 2 S. 1 Alt. 1) sowie der Ehegatte des Erblassers (Abs. 2 S. 1 Alt. 2)
sind dem Grunde nach pflichtteilsberechtigt. Diese Aufzählung ist aller-
dings seit dem Inkrafttreten des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG)
nicht mehr erschöpfend:1 Nach § 10 Abs. 6 S. 1 LPartG gehört auch der
eingetragene Lebenspartner zum Kreis der pflichtteilsberechtigten Perso-
nen. Wird die eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt
(§ 20a LPartG), gelten für die Ehegatten ohnehin die §§ 2303 ff. BGB:

A.

1 Das LPartG verletzt weder Art. 6 Abs. 1 GG noch Art. 3 Abs. 1 GG BVerfGE 105, 313
= DVBl. 2002, 1269 = FamRZ 2002, 1169 = FPR 2002, 135 = NJW 2002, 2543 =
ZEV 2002, 318.
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Weiter nennt die Norm eine wesentliche Tatbestandsvoraussetzung jedes
Pflichtteilsanspruches: Der Pflichtteilsberechtigte muss grundsätzlich durch
Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen sein. Damit
steht dem Pflichtteilsberechtigten, der nicht Erbe wird, weil er die Erb-
schaft ausschlägt, im Regelfall kein Pflichtteilsanspruch zu (hierzu und zu
den Ausnahmen → Rn. 28 ff.). Zugleich beschreibt § 2303 den Anspruchs-
inhalt näher: Der Pflichtteilsberechtigte kann von dem Erben den Pflichtteil
verlangen (Abs. 1 S. 1). Hierdurch wird der Erbe als Schuldner des Anspru-
ches festgelegt. Aus Abs. 1 S. 2 ergibt sich schließlich, dass es sich um einen
(schuldrechtlichen) Geldanspruch handelt („in der Hälfte des Wertes des
gesetzlichen Erbteils“) und wie sich dieser berechnet. Insbesondere stellt
der gesetzliche Pflichtteil kein sog. Noterbrecht2 mit dinglicher Beteiligung
am Nachlass dar.
Damit handelt es sich insgesamt um die zentrale Norm des Pflichtteilsrech-
tes, die die wesentlichen Voraussetzungen wie Rechtsfolgen des gesetzli-
chen Pflichtteils klärt und den nachfolgenden Normen Raum zur detaillier-
teren Ausgestaltung gibt.

Inhalt
Abstrakte Pflichtteilsberechtigung

Nur die nächsten Angehörigen sollen nach dem Willen des Gesetzgebers
pflichtteilsberechtigt sein, nämlich Abkömmlinge, Eltern, der Ehegatte so-
wie der eingetragene Lebenspartner (§ 10 Abs. 6 S. 1 LPartG).3 Damit steht
– entgegen einer weit verbreitetem Fehlvorstellung – Geschwistern ein
Pflichtteilsrecht ebenso wenig zu wie Großeltern, Nichten und Neffen.4

Stiefkinder haben nur dann ein Pflichtteilsrecht, wenn sie adoptiert wur-
den5 (→ Rn. 10 ff.). Dies gilt auch für Kinder, die aufgrund einer gemeinsa-
men Planung von eingetragenen Lebenspartnern oder Ehegatten, die dem-
selben Geschlecht angehören, oder bei denen zumindest ein Ehegatte weder
dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht angehört, mittels Sa-
menspende eines Dritten gezeugt werden.6 Allerdings werden hiergegen
verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht.7 Wer Abkömmling, El-
ternteil, Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner ist, bestimmt sich, wie
bei der gesetzlichen Erbfolge, nach dem Familienrecht.

B.
I.

2 FG München ZEV 2019, 102; Bamberger/Roth/Hau/Poseck/Müller-Engels BGB
§ 2303 Rn. 1; vgl. hierzu auch Staudinger/Otte Einl. zu BGB §§ 2303 ff. Rn. 8; MüKo-
BGB/Lange § 2303 Rn. 15; NK-BGB/Bock § 2303 Rn. 1; Damrau/Tanck/Riedel BGB
Vorbem. zu §§ 2303 ff. Rn. 5; Mayer PflichtteilsR-HdB/Hölscher/J. Mayer BGB § 1
Rn. 1.

3 Entscheidend ist nur die rechtliche Beziehung; das Bestehen einer persönlichen Bezie-
hung zum Erblasser ist nicht erforderlich (vgl. Krause/Opris ZEV 2019, 190 (192)).

4 Zu den zugrunde liegenden rechtspolitischen Erwägungen vgl. Staudinger/Otte BGB
Einl. zu §§ 2303 ff. Rn. 2 ff.

5 MüKoBGB/Lange § 2303 Rn. 29; Burandt/Rojahn/Horn BGB § 2303 Rn. 38.
6 S. dazu nur Tampitz NJW 2021, 1430 ff. und Grziwotz notar 2018, 163 (178).
7 OLG Celle NZFam 2021, 352; KG FamRZ 2021, 854 = NJOZ 2021, 840; vgl. auch

Oldenburger NZFam 2020, 985 ff. u. Chr. Schmidt NZFam 2021, 390 (391).

Pflichtteilsberechtigte; Höhe des Pflichtteils § 2303

Grziwotz/Heisel 35

2

3

4

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7225-4



1. Abkömmlinge. a) Begriff. Unter den Begriff der Abkömmlinge fallen al-
le in gerader absteigender Linie8 mit dem Erblasser verwandten Personen
im Sinne von § 1589, gleich welchen Grades,9 also Kinder, Enkel, Urenkel
etc; auf den Verwandtschaftsgrad kommt es grundsätzlich nicht an.10 Wer
Vater bzw. Mutter ist, richtet sich nach den §§ 1591 ff.; die biologische Ab-
stammung ist dabei nicht relevant.11 Auch der nasciturus ist wegen § 1923
Abs. 2 Abkömmling in diesem Sinne, sofern er im Zeitpunkt des Erbfalls
gezeugt war und lebend geboren wird.12 Entferntere Abkömmlinge sind je-
doch nur dann auch konkret pflichtteilsberechtigt (→ Rn. 27 ff.), wenn sie
(ohne die Verfügung des Erblassers) tatsächlich als gesetzliche Erben beru-
fen wären;13 auch im Pflichtteilsrecht schließen nähere Abkömmlinge da-
her grundsätzlich die entfernteren aus.14

Beispiel: Erblasser E hinterlässt seine Tochter T samt deren Kindern K1
und K2. Sein Sohn S ist bereits vor Jahren unter Hinterlassung der Kinder
K3 und K4 verstorben. Zu gesetzlichen Erben berufen wären T sowie K3
und K4, da T die entfernter Verwandten K1 und K2 ausschließt, § 1924
Abs. 2. Daher können auch nur T, K3 und K4 pflichtteilsberechtigt sein,
(grundsätzlich) aber nicht K1 und K2.

b) Nichteheliche Kinder. Durch das Gesetz zur erbrechtlichen Gleichstel-
lung nichtehelicher Kinder (Erbrechtsgleichstellungsgesetz, ErbGleichG)
vom 17.12.199715 existiert bei Erbfällen, die seit dem 1.4.1998 eintreten,
für nichteheliche Kinder auch in Bezug auf den Vater eine vollständige
Gleichstellung mit ehelichen Kindern (vgl. Art. 227 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB);
seitdem sind nichteheliche Kinder in Bezug auf den Vater gesetzlich erbbe-
rechtigt und damit auch nach § 2303 abstrakt pflichtteilsberechtigt. Trat
der Erbfall nach dem 1.7.1970 bis zum 31.3.1998 ein, bestand ein Pflicht-
teilsrecht des nichtehelichen Kindes nach dem Vater nur nach der Sonder-
vorschrift des § 2338a aF, wenn ihm ein Erbersatzanspruch entzogen wur-
de (§ 1934a).16 Hinsichtlich der Mutter als Erblasserin war die Unterschei-

8 MüKoBGB/Lange § 2303 Rn. 27.
9 Palandt/Weidlich BGB § 2303 Rn. 9; Bamberger/Roth/Hau/Poseck/Müller-Engels

BGB § 2303 Rn. 13; Staudinger/Otte BGB § 2303 Rn. 4; MüKoBGB/Lange § 2303
Rn. 27.              

10 Mayer PflichtteilsR-HdB/Hölscher/J. Mayer § 2 Rn. 6.
11 Zur Notwendigkeit der „Vaterschaftsfeststellung“ s. OLG Hamm ErbR 2020, 220

(222) = FamRZ 2018, 1036 = NZFam 2018, 240 = ZEV 2018, 211; Plettenberg NZ-
Fam 2017, 889 ff.

12 Staudinger/Otte BGB § 2303 Rn. 2; NK-BGB/Bock § 2303 Rn. 7.
13 MüKoBGB/Lange § 2303 Rn. 27.
14 Zum Pflichtteilsrecht entfernterer Abkömmlinge bei Enterbung eines näheren Ab-

kömmlings, dem der Pflichtteil entzogen wurde s. BGHZ 189, 171 = ErbR 2012, 285
= JuS 2011, 1127 = MDR 2011, 732 = MittBayNot 2012, 133 = NJW 2011, 1878 =
ZEV 2011, 366 und zum Pflichtteilsrecht eines entfernteren Abkömmlings trotz eines
näheren zum Erben bestimmten Abkömmlings, der auf sein gesetzliches Erb- und
Pflichtteilsrecht verzichtet hat, s. BGHZ 193, 369 = ErbR 2012, 281 = JuS 2013, 75
= MittBayNot 2012, 475 = NJW 2012, 3097 = ZEV 2012, 474. S. dazu Löhnig/
Becker JA 2013, 641 ff. u. Röhl DNotZ 2012, 724 ff. sowie → Rn. 37 ff. u. § 2309
Rn. 5 ff.

15 BGBl. 1997 I 2968 (in Kraft getreten am 1.4.1998).
16 Soergel/Dieckmann, 13. Aufl. 2002, BGB § 2303 Rn. 4.
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dung ehelich/nichtehelich nie von Bedeutung.17 Voraussetzung für das
Pflichtteilsrecht des „nichtehelich“ geborenen Kindes hinsichtlich des vä-
terlichen Nachlasses ist, dass der Erblasser Vater im Sinne des Gesetzes ist.
Dies ist mangels bestehender Ehe mit der Mutter im Zeitpunkt der Geburt
(§ 1592 Nr. 1) nach dem abschließenden § 1592 nur der Fall, wenn er die
Vaterschaft anerkannt hat (§ 1592 Nr. 2) oder die Vaterschaft gerichtlich
festgestellt wurde (§ 1592 Nr. 3). Voraussetzung des Pflichtteilsrechts ist al-
so die rechtliche, nicht (nur) die genetische Vaterschaft.18 Bei der Vater-
schaftsfeststellung ist zu beachten, dass diese auch nach dem Tod des Va-
ters erfolgen kann. Ist der Vater vor Anhängigkeit des Feststellungsverfah-
rens verstorben, steht dies der Feststellung der Vaterschaft nicht entge-
gen.19 Stirbt der Vater nach der Anhängigkeit des Antrags, aber vor der
formellen Rechtskraft (§ 45 FamFG) der Endentscheidung (§ 38 Abs. 1 S. 1
FamFG), wird das Verfahren auf Antrag eines Beteiligten fortgesetzt, an-
dernfalls tritt Hauptsacheerledigung ein (§ 181 FamFG).20 Obwohl die Va-
terschaftsfeststellung gemäß § 1600d Abs. 5 keine Rückwirkung hat, löst
die Vaterschaftsfeststellung nach dem Tod des Vaters dennoch die Pflicht-
teilsberechtigung des Kindes aus.21 Hierdurch ändern sich auch die Pflicht-
teilsquoten anderer Berechtigter; das Pflichtteilsrecht der Eltern des Erblas-
sers entfällt.
Besonderheiten bestehen für nichteheliche Kinder, die vor dem 1.7.1949
geboren wurden (Art. 12 § 10 NEhelG). Erst mit dem am 1.7.1970 in
Kraft getretenen NEhelG wurde das nichteheliche Kind als Abkömmling
seines Vaters im Rechtssinne angesehen,22 wobei zunächst anstelle eines
vollen gesetzlichen Erb- und Pflichtteilsrechts erbrechtliche Sonderregelun-
gen galten (insbesondere der Erbersatzanspruch nach § 1934a aF). Das
NEhelG enthielt jedoch die Altersgrenze, die vor dem 1.7.1949 geborene
nichteheliche Kinder von der Neuregelung ausschloss. Dies hat das am
1.4.1998 in Kraft getretene ErbGleichG vom 16.12.199723 unverändert ge-
lassen. Es ergab sich damit folgende Rechtslage: Vor dem 1.7.1949 gebore-
ne nichteheliche Kinder galten im Rechtssinne als nicht mit ihrem Vater
verwandt und hatten demzufolge kein gesetzliches Pflichtteilsrecht.24 So-
fern aber der Vater und das vor dem 1.7.1949 geborene Kind eine erb-
rechtliche Gleichstellung mit einem ehelichen Kind wünschten, konnte ge-
mäß Art. 12 § 10a NehelG aF vereinbart werden, dass Art. 12 § 10
NEhelG nicht gelten sollte, dies war selbstverständlich nur für künftige

17 Mayer PflichtteilsR-HdB/Hölscher/J. Mayer § 2 Rn. 7. Das Pflichtteilsrecht besteht
auch, wenn das Kind nicht von der Frau (= Mutter) abstammt, die es geboren hat
(ebenso Damrau/Tanck/Riedel BGB § 2303 Rn. 4).

18 Staudinger/Otte BGB § 2303 Rn. 5.
19 Vgl. BGH FamRZ 2015, 132 = NJW 2014, 3786 = NZFam 2014, 1153 = ZEV

2015, 228 u. Haußleiter FamFG/Eickelmann § 181 Rn. 6.
20 Vgl. zur verneinten Beteiligung der Eltern des Verstorbenen BGH FamRZ 2015, 1786

= NJW 2015, 2891 u. BGH FamRZ 2015, 1787 = NJW 2015, 2888 = NZFam 2015,
927.

21 Staudinger/Otte BGB § 2303 Rn. 7.
22 Palandt/Weidlich EGBGB Art. 227 Rn. 2.
23 BGBl. 1997 I 2968.
24 Soergel/Dieckmann, 13. Aufl. 2002, BGB § 2303 Rn. 5.
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Erbfälle möglich.25 Mit Urteil vom 28.5.2009 hat der EGMR erstmals den
Ausschluss von jeglicher gesetzlichen Erbfolge eines vor dem 1.7.1949
nichtehelich geborenen Kindes wegen Verstoßes gegen das Diskriminie-
rungsverbot für menschenrechtswidrig angesehen.26 Als Reaktion hierauf
hat der deutsche Gesetzgeber mit dem 2. Gesetz zur erbrechtlichen Gleich-
stellung nichtehelicher Kinder vom 12.4.201127 die vor dem 1.7.1949 ge-
borenen nichtehelichen Kinder den nach diesem Termin geborenen gleich-
gestellt, also die Maßgeblichkeit des Stichtages 1.7.1949 abgeschafft. Er
hat dies allerdings nur für Erbfälle ab dem 29.5.2009, dem Tag der Ver-
kündigung des EGMR-Urteils so geregelt, da ab diesem Zeitpunkt kein
Vertrauensschutz in die alte Rechtslage mehr bestehe.28 Für die Erbfälle da-
vor soll dagegen die bisherige Rechtslage unverändert fortbestehen. Diese
Differenzierung hat das BVerfG als verfassungsgemäß angesehen.29 Der
EGMR30 hat zwar grundsätzlich die Bestimmung eines Stichtags für die
Anwendbarkeit der neuen Regelung als angemessenes Mittel zur Schaffung
von Klarheit und Rechtssicherheit angesehen. Er hat aber betont, dass der
Schutz des Vertrauens des Erben und seiner Familie dem Gebot der Gleich-
behandlung ehelicher Kinder und nichtehelicher Kinder unterzuordnen ist.
Deshalb ist der Stichtag nicht strikt anzuwenden; vielmehr ist ein gerechter
Ausgleich der betroffenen widerstreitenden Interessen im Einzelfall herzu-
stellen. Dabei sind die Kenntnis der Betroffenen vom Vorhandensein des
nichtehelichen Kindes, die Nähebeziehung des Kindes zum Erblasser, der
verstrichene Zeitraum bis zur Geltendmachung des Anspruchs und der fi-
nanzielle Ausgleich für das Nichtbestehen des Erb- und Pflichtteilsrechts zu
berücksichtigen.31 Wurde der Fiskus (Bund oder Land) Erbe, hat er dem
nichtehelichen Kind Wertersatz in Höhe der ihm entgangenen erbrechtli-
chen Ansprüche zu leisten (Art. 12 § 10 Abs. 2 NEhelG aF). Die Möglich-
keit einer „vereinbarten Gleichstellung“ des nichtehelichen Kindes (Art. 12
§ 10a NEhelG aF) wurde mit Wirkung zum 16.4.2011 abgeschafft; früher
getroffene Vereinbarungen bleiben weiterhin wirksam und sind in Erbfäl-
len zu beachten.
Bis zum Inkrafttreten des Kindschaftsrechtsreformgesetzes – KindRG vom
16.12.199732 – am 1.7.1998 sah § 1719 aF die Legitimation durch nach-

25 MüKoBGB/Leipold Einl. ErbR Rn. 101.
26 EGMR NJW-RR 2009, 1603 = ZEV 2009, 510 = FamRZ 2009, 1293 mAnm Hen-

rich.
27 BGBl. 2011 I 615; hierzu vgl. Krug ZEV 2011, 397 (399 ff.).
28 Art. 5 S. 2 des 2. ErbRGleichG, BGBl. 2011 I 615 (616); vgl. Krug ZEV 2011, 397

(399).
29 BVerfG ErbR 2013, 179 = FamRZ 2013, 847 = NJW 2013, 2103 = ZEV 2013, 326;

ebenso bereits BGHZ 191, 229 = ErbR 2012, 17 = FamRZ 2017, 119 = NJW 2012,
231 = ZEV 2012, 32.

30 EGMR ErbR 2018, 146 = FamRZ 2017, 829 = NJW 2017, 1805 = ZEV 2017, 507;
vgl. Krug ZEV 2011, 397 (401); Rohlfing ErbR 2018, 118 (121); Burandt/Rojahn/
Horn BGB § 2303 Rn. 44 aE.

31 Vgl. BGH ErbR 2018, 152 = FamRZ 2017, 1620 = MDR 2017, 1129 = ZEV 2017,
510; OLG Köln FamRZ 2019, 740 = ZEV 2019, 106 (Ls.); vgl. zur Anwendbarkeit
des § 580 Nr. 8 ZPO BGH ErbR 2018, 343 = FamRZ 2018, 1013 = ZEV 2018, 264
u. KG ErbR 2018, 344 = ZEV 2018, 265.

32 BGBl. I 1997, 2942.
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folgende Ehe vor: Durch die Heirat des Vaters und der Mutter eines nicht-
ehelichen Kindes erhielt das Kind den Status eines ehelichen Kindes. Die
Aufhebung dieser Norm ist vor dem Hintergrund der mit den Reformge-
setzen ab 1998 beabsichtigten vollen Gleichstellung ehelicher und nicht-
ehelicher Kinder verständlich, führte aber zu folgendem – wohl unbeab-
sichtigten – Sonderproblem: Da ja auch nach der Reform die vor dem
1.7.1949 geborenen nichtehelichen Kinder als mit dem Vater nicht ver-
wandt galten, sofern der Erbfall vor dem 29.5.2009 eingetreten war
(→ Rn. 7), stellte sich die Frage, ob durch nachfolgende Ehe der Eltern der
eheliche Status noch erreicht werden konnte. Dies sah § 1719 aF vor, der
aber mit Wirkung zum 1.7.1998 aufgehoben war. Die Problematik betrifft
also ausschließlich Fälle, in denen das Kind vor dem 1.7.1949 geboren
wurde und die Eltern nach dem 1.7.1998 geheiratet haben, eine kaum vor-
stellbare Konstellation. Sie ist aber in einem Fall tatsächlich eingetreten.
Nachdem die Zivilgerichte die nachfolgende Legitimation durch Eheschlie-
ßung aufgrund der Aufhebung von § 1719 aF in dieser Konstellation abge-
lehnt hatten, legten die Beteiligten Verfassungsbeschwerde ein. Das
BVerfG33 sah in der Nichtanwendung von § 1719 aF eine Verletzung von
Art. 6 Abs. 5 GG. Wie diese Verfassungswidrigkeit zu beseitigen sei, ließ es
offen. Im Ergebnis muss in dieser Konstellation (Geburt vor 1.7.1949, Hei-
rat der Eltern nach 1.7.1998) das Kind wie ein eheliches behandelt wer-
den.34

Besondere Vorsicht ist bei Sachverhalten mit Bezug zu den neuen Bundes-
ländern geboten: Die Altersgrenze (Geburt vor dem 1.7.1949) gilt generell
nicht für vor dem 3.10.1990 geborene Kinder, wenn der Vater am
3.10.1990 seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Beitrittsgebiet hatte
(Art. 235 § 1 Abs. 2 EGBGB aF).35 Art. 235 § 1 EGBGB. Die volle Gleich-
stellung mit ehelichen Kindern soll in diesen Konstellationen sogar für Erb-
fälle vor dem 1.4.1998 gelten, und zwar unabhängig vom Bestehen eines
Unterhaltsanspruchs, wie dies § 396 Abs. 1 Nr. 2 ZGB-DDR als Vorausset-
zung regelte.36 Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass die erb-
rechtliche Gleichstellung nichtehelicher Kinder auch „in die andere Rich-
tung“ wirkt: Umgekehrt besteht auch für den Vater des besagten Kindes
ein gesetzliches Erbrecht und mögliches Pflichtteilsrecht.37

c) Adoptierte Kinder. Das adoptierte Kind hat gemäß § 1754 Abs. 1 und 2
die Rechtsstellung eines Kindes des allein Annehmenden bzw. eines ge-
meinschaftlichen Kindes des Ehepaares oder der Lebenspartner und ist da-
mit Abkömmling im Sinne des Pflichtteilsrechts.38 Dies gilt auch für (leibli-
che oder seinerseits adoptierte) Kinder des Angenommenen in Bezug auf

33 BVerfG FamRZ 2009, 492 = NJW 2009, 1065 = MittBayNot 2009, 234 = ZEV
2009, 134.

34 Siehe auch MüKoBGB/Leipold 7. Aufl. 2017 Einl. ErbR Rn. 113.
35 Palandt/Weidlich EGBGB Art. 227 Rn. 3; Mayer PflichtteilsR-HdB/Hölscher/J. Mayer

§ 2 Rn. 7.
36 OLG Dresden FamRZ 2010, 1375 = Rpfleger 2010, 142 = ZEV 2010, 260.
37 Krug ZEV 2011, 397 (399).
38 Zu Übergangsregelungen im Hinblick auf die seit dem 1.1.1977 geltende Rechtslage

vgl. Mayer PflichtteilsR-HdB/Hölscher/J. Mayer § 2 Rn. 22 ff.
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den bzw. die Annehmenden.39 Sie sind automatisch (adoptierte) Enkel, Ur-
enkel etc Ob nach Wirksamwerden der Adoption weiterhin ein Pflichtteils-
recht des Angenommenen in Bezug auf seine leiblichen Eltern und weiteren
Verwandten gerader aufsteigender Linie (Großeltern, Urgroßeltern etc) be-
steht, hängt von der Anwendbarkeit des § 1755 ab: Bei der Minder-
jährigenadoption bekennt sich das Gesetz zum Prinzip der „Volladop-
tion“:40 Hier erlischt im Regelfall41 das Verwandtschaftsverhältnis des An-
genommenen und seiner Abkömmlinge zu den bisherigen Verwandten und
damit auch das Pflichtteilsrecht; der Angenommene bleibt aber mit seinen
Abkömmlingen verwandt.42 Bei der Adoption Volljähriger tritt die Wir-
kung des § 1755 wegen § 1770 Abs. 2 nur dann ein, wenn das Familienge-
richt nach § 1772 die Anwendbarkeit der Vorschriften über die Minder-
jährigenadoption auf Antrag ausspricht (sog. Volljährigenadoption mit
starken Wirkungen).43 Bleibt der volljährig Adoptierte mit seinen leiblichen
Eltern verwandt, so bleibt er in Bezug auf sie pflichtteilsberechtigt; er hat,
im Sinne des Pflichtteilsrechts, drei, vier oder mehrere Elternteile.44

Nur bei der Minderjährigenadoption entstehen verwandtschaftliche Bezie-
hungen auch zu den Verwandten des Annehmenden, bei der Volljährigena-
doption nur zum Annehmenden selbst und seinen Abkömmlingen (§§ 1767
Abs. 2, 1754, 1770 Abs. 1), es sei denn, das Gericht ordnet auf Antrag die
Wirkungen der Minderjährigenadoption nach § 1772 an.
Ist bei der Minderjährigenadoption der Annehmende mit dem Kind im
zweiten oder dritten Grad verwandt oder verschwägert (Großeltern, Ge-
schwister, Onkel, Tante), bestimmt § 1756 Abs. 1, dass nur das Verwandt-
schaftsverhältnis des Kindes und seiner Abkömmlinge zu den Eltern des
Kindes erlischt. Dies kann zu einer „Aufblähung“ des Pflichtteilsrechts des
Angenommenen führen:45 Wird zB ein Kind durch einen Onkel und dessen
Ehefrau angenommen, so behält es nach § 1756 Abs. 1 sein abstraktes
Pflichtteilsrecht in Bezug auf die leiblichen Großeltern, erhält aber durch
die Adoption noch die Eltern der Ehefrau des Onkels als weitere Großel-
tern hinzu. Die mit § 1756 Abs. 1 in Zusammenhang stehende Sonderrege-
lung des § 1925 Abs. 4 spielt nur für das gesetzliche Erbrecht, nicht aber
im Bereich des Pflichtteilsrechts eine Rolle, da die dort genannten Personen
ohnehin nicht zum pflichtteilsberechtigten Personenkreis des § 2303 zäh-
len.

39 Palandt/Weidlich BGB § 2303 Rn. 9; MüKoBGB/Lange § 2303 Rn. 28.
40 Soergel/Beck BGB § 2303 Rn. 7; NK-BGB/Bock § 2303 Rn. 8; Damrau/Tanck/Riedel

BGB § 2303 Rn. 6.
41 Zur Ausnahme bei der Stiefkindadoption s. § 1755 Abs. 2 BGB, § 9 Abs. 7 S. 2

LPartG. → Rn. 17.
42 Palandt/Götz BGB § 1755 Rn. 2.
43 Das gilt in diesem Fall auch bei einer Rückadoption durch einen leiblichen Elternteil;

das Verwandtschaftsverhältnis zum anderen leiblichen Elternteil erlosch (OLG Köln
NotBZ 2014, 68 u. Müller-Engels/Sieghörtner/Emmerling de Oliveira (2020) Adopti-
onsrecht in der Praxis/Müller-Engels Rn. 151).

44 Bamberger/Roth/Hau/Poseck/Müller-Engels BGB § 2303 Rn. 21.
45 Staudinger/Otte BGB § 2303 Rn. 10; MüKoBGB/Lange § 2303 Rn. 29; Damrau/

Tanck/Riedel BGB § 2303 Rn. 6.
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Da die Adoption keine Rückwirkung hat, bleiben bereits entstandene
Pflichtteilsansprüche bestehen, auch wenn das den Pflichtteilsanspruch
auslösende Verwandtschaftsverhältnis durch die Adoption erlischt.46 Wird
die Adoption nach dem Tod des antragstellenden Annehmenden oder des
Kindes aufgehoben, entfällt die Pflichtteilsberechtigung des Kindes, auch
wenn der Aufhebungsbeschluss keine Rückwirkung hat (§ 1764 Abs. 1).47

2. Eltern. Eltern sind nach § 2303 Abs. 2 S. 1 Alt. 1 abstrakt pflichtteilsbe-
rechtigt, wenn auch ihre konkrete Pflichtteilsberechtigung beim Vorhan-
densein von Abkömmlingen des Erblassers wegen § 1930 regelmäßig aus-
geschlossen ist (→ Rn. 35). Eltern im Rechtssinne sind die in den
§§ 1591 ff. genannten Personen. Hierzu zählt auch der Vater des verstorbe-
nen nichtehelichen Kindes, wenn der Erbfall nach dem 1.4.1998 eingetre-
ten ist und das Kind nicht vor dem 1.7.1949 geboren war, wobei diese
Schranke bei Erbfällen ab dem 29.5.2009 und in Ausnahmefällen auch vor
diesem Stichtag wiederum entfällt (→ Rn. 7). Bei früher geborenen Kindern
kann sich die abstrakte Pflichtteilsberechtigung des Vaters zudem aus einer
erbrechtlichen Legitimation nach Art. 12 § 10a NEhelG aF oder aus
Art. 235 § 1 Abs. 2 EGBGB bei Fällen mit Bezug auf die ehemalige DDR
ergeben.48 Ferner führte auch die nachfolgende Eheschließung der Eltern
wegen des – zwischenzeitlich aufgehobenen – § 1719 aF zu einer Gleich-
stellung des vor dem 1.7.1949 geborenen Kindes mit einem ehelichen Kind
und damit zu einer abstrakten Pflichtteilsberechtigung des Vaters
(→ Rn. 8).
Adoptiveltern sind sowohl bei der Volljährigen- als auch bei der Minder-
jährigenadoption Eltern im Rechtssinne und damit abstrakt pflichtteilsbe-
rechtigt.49 Probleme ergeben sich allerdings bei der Bestimmung der gesetz-
lichen Erbquoten und damit auch der hieran anknüpfenden Pflichtteilsquo-
ten, wenn bei der Volljährigenadoption die leiblichen Eltern als ebenfalls
abstrakt Pflichtteilsberechtigte hinzutreten (→ Rn. 10). In diesem Fall
bleibt die Pflichtteilsquote insgesamt bestehen, verteilt sich aber auf die
Zahl der Adoptivelternpaare. Dies bedeutet, dass sich die Pflichtteilsquote
bei Vorhandensein eines leiblichen und eines Adoptivelternpaares bei der
Volljährigenadoption mit schwachen Wirkungen halbiert.50

Unbeachtlich für die Pflichtteilsberechtigung ist bei minderjährigen Erblas-
sern, inwieweit die Elternteile die elterliche Sorge innehaben. Auch der
nicht sorgeberechtigte Vater (vgl. § 1626a Abs. 3) ist pflichtteilsberechtigt.
Wurde einem Elternteil das Sorgerecht entzogen, können die hierfür maß-
gebenden Gründe aber ihrerseits Grundlage für eine Pflichtteilsentziehung
(§ 2333) oder eine Erb- bzw. Pflichtteilsunwürdigkeit (§ 2345 Abs. 2)

46 Staudinger/Otte BGB § 2303 Rn. 8.
47 Ebenso Staudinger/Otte BGB § 2303 Rn. 9.
48 Bamberger/Roth/Hau/Poseck/Müller-Engels BGB § 2303 Rn. 17; Erman/Röthel BGB

§ 2303 Rn. 4.
49 Staudinger/Otte BGB § 2303 Rn. 12; Mayer PflichtteilsR-HdB/Hölscher/J. Mayer § 2

Rn. 26.
50 Vgl. Burandt/Rojahn/Horn BGB § 2303 Rn. 55.
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Entziehung des Pflichtteils
(1) Der Erblasser kann einem Abkömmling den Pflichtteil entziehen, wenn
der Abkömmling
1. dem Erblasser, dem Ehegatten des Erblassers, einem anderen Abkömm-

ling oder einer dem Erblasser ähnlich nahe stehenden Person nach dem
Leben trachtet,

2. sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens
gegen eine der in Nummer 1 bezeichneten Personen schuldig macht,

3. die ihm dem Erblasser gegenüber gesetzlich obliegende Unterhalts-
pflicht böswillig verletzt oder

4. wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr ohne Bewährung rechtskräftig verurteilt wird und die
Teilhabe des Abkömmlings am Nachlass deshalb für den Erblasser un-
zumutbar ist. Gleiches gilt, wenn die Unterbringung des Abkömmlings
in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt
wegen einer ähnlich schwerwiegenden vorsätzlichen Tat rechtskräftig
angeordnet wird.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Entziehung des Eltern- oder Ehegat-
tenpflichtteils.

Literatur:  Battes, Die Änderung erbrechtlicher Vorschriften im Zusammenhang mit der
Reform des Scheidungsrechts, FamRZ 1977, 433; Baumann, Die Pflichtteilsbeschränkung
„in guter Absicht“, ZEV 1996, 121; Bonefeld/Lange/Tanck, Die geplante Reform des
Pflichtteilsrechts, ZErb 2007, 292; Bowitz, Zur Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen
über die Pflichtteilsentziehung, JZ 1980, 304; Brüggemann, Entziehung des Pflichtteils –
Änderungen durch die geplante Erbrechtsreform, ErbBstg 2008, 241; Dauner-Lieb,
Pflichtteilsrecht und Pflichtteilsentziehung auf dem Prüfstand, FF 2001, 78; Dauner-Lieb,
Das Pflichtteilsrecht – Ketzerische Fragen an ein altehrwürdiges Institut, FF 2000, 110 =
Sonderheft 2001, 16; Dauner-Lieb, Bedarf es einer Reform des Pflichtteilsrechts?, DNotZ
2001, 460, 465; Dickhuth-Harrasch, Ärgernis Pflichtteil? Möglichkeiten der Pflichtteilsre-
duzierung im Überblick, in: FS Rheinisches Notariat 1998, 203 ff; Dieckmann, Empfiehlt
es sich, das gesetzliche Erbrecht und das Pflichtteilsrecht neu zu regeln?, Verh. 49. DJT
1972, Bd. II Teilbd. I, K 8; Firsching, Berechtigung zur Entziehung des Pflichtteils, JR
1960, 129; Gaier, Die Bedeutung der Grundrechte für das Erbrecht, ZEV 2006, 2; Gaier,
Pflichtteil und grundrechtliche Freiheit, in: Röthel, Reformfragen des Pflichtteilsrechts,
Symposium 30.11.–2.12.2006 in Salzau, 161 (166); Gotthardt, Zur Entziehung des
Pflichtteils eines Abkömmlings wegen Führens eines ehrlosen oder unsittlichen Lebens-
wandels (§ 2333 Nr. 5 BGB), FamRZ 1987, 757; Groß, Das Pflichtteilsentziehungsrecht,
Diss. Gießen 1985; Grziwotz, Die Lebenspartnerschaft zweier Personen gleichen Ge-
schlechts, DNotZ 2001, 280; Grziwotz, Der undankbare, verfassungsrechtlich geschützte
Sohn – Ein Zwischenruf, ZEV 2011, 21; Haas, Ist das Pflichtteilsrecht verfassungswid-
rig?, ZEV 2000, 249; Häfele, § 2338 BGB – Beschränkungen des Pflichtteils in guter Ab-
sicht, BWNotZ 1957, 49, Hauck, Irrungen und Wirrungen bei den neuen strafbarkeitsge-
stützten Pflichtteilsentziehungsgründen, NJW 2010, 903; Henrich, Testierfreiheit versus
Pflichtteilsrecht, 2000; Herzog, Die Erbrechtsreform – vorgesehene Änderungen durch
den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts,
ErbR 2008, 206; Herzog, Die Entwicklungen des Pflichtteilsrechts nach der Erbrechtsre-
form, FF 2013, 105; Herzog, Die Pflichtteilsentziehung im Lichte der neueren Rechtspre-
chung von Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht, FF 2006, 86; Reform der
Pflichtteilsentziehung – ein Vorschlag, FF 2003, 19; Herzog, Die Pflichtteilsentziehung –
ein vernachlässigtes Institut, Diss. Köln 2003; Herzog, Verhandlungen des 64. Deutschen
Juristentags, 2002, Bd. II, Sitzungsberichte, S. L 762 ff; Herzog, Handkommentar Pflicht-
teilsrecht, § 2333 ff. BGB; Herzog, Die Entziehung des Pflichtteils – eine Bestandsaufnah-
me zehn Jahre nach der Pflichtteilsreform, Hereditare 2020, 55; Herzog/Lindner, Die Er-
brechtsreform 2010; Holtmeyer, Das neue Pflichtteilsrecht nach dem Gesetz vom
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2.7.2009 zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts, ErbR 2009, 298; Horn, Zum
Stand der Erbrechtsreform, ZFE 2008, 124; Jaeschke, Pflichtteilsentzug – Historische Ent-
stehung und Entwicklung unter dem BGB seit 1990, 2002; Kaiser, Das Pflichtteilsrecht
der eingetragenen Lebenspartner, FPR 2005, 286; Kanzleiter, Fortgesetzter Ehebruch als
„ehrloser oder unsittlicher Lebenswandel“ und damit Grund zur Entziehung des Kinder-
pflichtteils?, DNotZ 1984, 22; Karsten, Die Erbrechtsreform in der Kautelarpraxis,
RNotZ 2010, 375; Keim, Die Reform des Erb- und Verjährungsrechts und ihre Auswir-
kungen auf die Gestaltungspraxis, ZEV 2008, 161; Keim, Testamentsgestaltung bei „miss-
ratenen“ Kindern, NJW 2008, 2072; Kleensang, Familienerbrecht versus Testierfreiheit –
Das Pflichtteilsentziehungsrecht auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts, ZEV
2005, 277; Kleesang, Zur „historischen Auslegung“ der Pflichtteilsentziehungsvorschrif-
ten des BGB, DNotZ 2005, 509; Klingelhöffer, Empfiehlt es sich, die rechtliche Ordnung
finanzieller Solidarität zwischen Verwandten im Bereich des Pflichtteilsrecht neu zu gestal-
ten?, ZEV 2002, 293; Klinger/Roth, Modernisierung der Pflichtteilsentziehungsgründe,
FPR 2008, 542; Klug, Die Beschränkung in guter Absicht (§ 2338 BGB) und das Pflicht-
teilsrecht (§§ 2305–2307 BGB), MittRhNotK 1971, 169; Kluge, Pflichtteilsentziehung ge-
genüber Abkömmlingen, ZRP 1976, 285; Kroiß, Die Reform des Pflichtteilsentziehungs-
rechts – Der Wegfall des Entziehungsgrundes des „ehrlosen und unsittlichen Lebenswan-
dels“, FPR 2008, 543; Kuchinke, JZ 1985, 748, Anm. zu BGH, Urt. v. 27.2.1985 - IVa
ZR 136, 83; Kuhn, Das Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts, FamRB
2009, 357; Kuhn, Die Gründe zur Entziehung und Beschränkung des Pflichtteils, 2007;
Kuhn, Anforderungen an die Pflichtteilsbeschränkung nach § 2338 BGB, ZEV 2011, 288;
Kuhla, Testierfreiheit und Pflichtteil, FS Bezzenberger, 2000, 497; Kummer, Klage des
Pflichtteilsberechtigten auf Feststellung der Unwirksamkeit des Pflichtteilsentzugs, ZEV
2004, 274; H. Lange, Bindung des Erblassers an seine Verfügung, NJW 1963, 1571; K.W.
Lange, Die Pflichtteilsentziehung gegenüber Abkömmlingen de lege lata und de lege feren-
da, AcP 204 (2004), 804; K.W. Lange, Die Pflichtteilsentziehung im Spiegel der neueren
Rechtsprechung, ZErb 2008, 59; K.W. Lange, Das Gesetz zur Reform des Erb- und Ver-
jährungsrechts, DNotZ 2009, 732; K.W. Lange, Folgeprobleme der Erbrechtsreform im
Pflichtteilsrecht (2), ZErb 2011, 316; K.W. Lange, Das geänderte Pflichtteilsentziehungs-
recht im Spiegel der jüngsten Rechtsprechung, ZErb 2018, 59; K.W. Lange, Testierfreiheit
vs. Pflichtteilsanspruch am Beispiel der Pflichtteilsentziehung, ZEV 2018, 237; K.W. Lan-
ge, Pflichtteilsentziehung und Pflichtteilsunwürdigkeit in der aktuellen Gerichtspraxis,
ErbR 2021, 274; K. W. Lange/Honzen, Folgeprobleme der Erbrechtsreform im Pflicht-
teilsrecht (1), ZErb 2011, 289; Langenfeld, Das Gesetz zur Änderung des Erb- und Ver-
jährungsrechts – Inhalt und Praxisfolgen, NJW 2009, 3121; Leipold, Zur Entziehung des
Pflichtteils wegen schwerer körperlicher Misshandlung, JZ 1990, 700, Anm. zu BGH,
Urt. v. 6.12.1989 - IVa ZR 249/88; Leisner, Pflichtteilsentziehungsgründe nach §§ 2333 ff
BGB verfassungswidrig?, NJW 2001, 126; Leonhard, Die Pflichtteilszuwendung und ihre
Verjährung, JherJB 68, 309 f.; Lipp, Finanzielle Solidarität zwischen Verwandten im Pri-
vat- und Sozialrecht, NJW 2002, 2201; Machulla-Notthoff, Zur Reform des Pflichtteils-
rechts, ZFE 2007, 413; Martiny, Empfiehlt es sich, die rechtliche Ordnung familiärer Soli-
darität zwischen Verwandten in den Bereichen des Unterhaltsrechts, des Pflichtteilsrechts,
des Sozialhilferechts und des Sozialversicherungsrechts neu zu gestalten?, Verhandlungen
des 64. Deutschen Juristentages, 2002, Band I, Gutachten, S. A 102 ff, 119; Martiny, Zur
Reform des Pflichtteilsrechts, in: Röthel, Reformfragen des Pflichtteilsrechts Symposium
vom 30.11.-2.12.2006 in Salzau, S. 195; Mayer, J., Offene Fragen des Erbrechts an die
Verfassung – (noch) ungelöste Fälle aus der Praxis (2), ErbR 2010, 70; Mayer, J., Zur
Pflichtteilsentziehung und zur Verfassungsmäßigkeit des Pflichtteilsrechts, ZEV 2000,
447; Mayer, J., Anmerkung zu BVerfG, Besch. v. 19.4.2005 - 1 BvR 1644/00, FamRZ
2005, 1441; Mertens, Die Beratung des Pflichtteilsentzuges bei der Abfassung des BGB,
FS Gmür, 1983, 191; Mertens, Ist die eingeschränkte Befugnis des Kindes-Erblassers zur
Pflichtteilsentziehung nach § 2334 BGB gerechtfertigt?, FamRZ 1971, 353; Meyer, Er-
brechtsreform als Reaktion auf die gesellschaftlichen Veränderungen, FÜR 2008, 537;
Meyer, Die Auswirkungen der Erbrechtsreform auf die Kautelarpraxis, ZEV 2010, 2; Mu-
scheler, Die geplanten Änderungen im Erbrecht, Verjährungsrecht und Nachlassverfah-
rensrecht, ZEV 2008, 105; Muscheler, Das neue Recht der Pflichtteilsentziehung, in: Bay-
er/Koch, Aktuelle Fragen des Erbrechts, 2010, 39; Otte, Das Pflichtteilsrecht – Verfas-
sungsrechtsprechung und Rechtspolitik, AcP 202 (2002), 317; Otte, Anmerkung zu
BVerfG, Beschl. v. 19.4.2004 - 1 BVR 1644/00, JZ 2005, 1007; Otte, Um die Zukunft des
Pflichtteilsrechts, ZEV 1994, 193; Pakuscher, Zur Problematik der Pflichtteilsentziehung,
JR 1960, 51; Petri, Die Pflicht zum Pflichtteil, ZRP 1993, 205; Rauscher, Reformfragen
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des gesetzlichen Erb- und Pflichtteilsrechts, Bd. II, 1993; Rohlfing, Der ehrlose und unsitt-
liche Lebenswandel, ErbR 2007, 101; Roth, Pflichtteilsentziehung und Feststellungsklage,
NJW-Spezial 2013, 359; Roth, Feststellungsklagen bei Pflichtteilsentziehung, NJW-Spezial
2018, 231; Schaal/Grigas, Der Regierungsentwurf zur Änderung des Erb- und Verjäh-
rungsrechts, BWNotZ 2008, 2, 17; Schubert, JR 1986, 26, 28, Anm. zu BGH, Urt. v.
27.2.1985 - IVa ZR 136/83; Schlüter, Die Änderung der Rolle des Pflichtteilsrecht im so-
zialen Kontext, FS 50 Jahre BGH, Festgabe aus der Wissenschaft, 2000, 1047; Schöpflin,
Verfassungsmäßigkeit des Pflichtteilsrechts und Pflichtteilsentziehung, FamRZ 2005,
2025; Schnur, Die Pflichtteilsentziehung, 1982; Schubert, Zu den formellen Voraussetzun-
gen der Pflichtteilsentziehung gem. § 2336 II (f), JR 1986, 26; Stüber, BVerfG zum Pflicht-
teilsrecht: Kein Beitrag zu mehr Klarheit, NJW 2005, 2122; Tiedtke, Das Pflichtteilsent-
ziehungsrecht des Vaters eines nichtehelichen Kindes, JZ 1980, 717; Wagner, Auswirkun-
gen der Reform des erb- und Verjährungsrecht auf die notarielle Praxis, NotBZ 2009, 44;
Waldner BGH Report 2004, 944, Anm. zu BGH NJW 2004, 1874; Wälzholz, Die Reform
des Erb- und Pflichtteilsrecht zum 1.1.2010, DStR 2009, 2104; Weidlich MittBayNot
1995, 403, Anm. zu OLG Düsseldorf Urt. v. 28.4.1995 – 7 U 113/94, ZEV 1995, 410;
Wetzel, Pflichtteilsentziehung durch Minderjährigenadoption, ZEV 2011, 401.
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Normzweck
Die Pflichtteilsentziehung im Gefüge zwischen Testierfreiheit
und Pflichtteilsrecht – verfassungsrechtliche Vorgaben
(Art. 14, 6 GG)

Der durch Art. 14 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 GG geschützten Testierfreiheit des Erb-
lassers wird durch das Pflichtteilsrecht (§ 2303) der nächsten Angehörigen,
also der Abkömmlinge, Eltern und Ehegatten bzw. eingetragenen Lebens-
partner (§ 10 Abs. 6 S. 1 LPartG) Grenzen gesetzt. Nicht nur die Testier-
freiheit, sondern auch das Pflichtteilsrecht – zumindest der nächsten Ab-
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kömmlinge1 – als unentziehbare und bedarfsunabhängige Mindestbeteili-
gung ist verfassungsrechtlich durch Art. 14 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 GG und Art. 6
GG verbürgt. Dies hat das BVerfG in seiner Entscheidung vom 19.4.20052

im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des BGH3 gegen Zweifel in
der Literatur4 klargestellt. Das Pflichtteilsrecht gehöre zu den tragenden
Strukturprinzipien des Erbrechts.5 Die Nachlassteilhabe sei Ausdruck einer
persönlichen, ideellen und wirtschaftlichen Familiensolidarität, die in grds.
unauflösbarer Weise zwischen dem Erblasser und seinen Kindern über den
Tod hinaus fortbesteht.
Die beiden grundgesetzlich geschützten Strukturprinzipien des Erbrechts –
Testierfreiheit und Pflichtteilsrecht als Ausdruck des Familienerbrechts –
müssen in einen verhältnismäßigen Ausgleich gebracht werden.6 Dies ist
grundsätzlich schon dadurch gewährleistet, dass der Anteil, den der Erblas-
ser zwingend seinen nächsten Angehörigen zukommen lassen muss, durch
das geltende Pflichtteilsrecht auf die Hälfte des Nachlasswertes beschränkt
ist (§ 2303). Es gibt allerdings Fälle, in denen es für den Erblasser schlecht-
hin unzumutbar erscheint, eine Nachlassteilhabe bestimmter nächster An-
gehöriger hinnehmen zu müssen.7 Für solche Fälle hat der Gesetzgeber von
Verfassungs wegen der Testierfreiheit Vorrang vor dem Pflichtteilsrecht
und dem Erblasser die Möglichkeit der Pflichtteilsentziehung eingeräumt
um zwischen den beiden Grundrechtspositionen eine praktische Konkor-
danz herzustellen.8 Diese Möglichkeit sieht das Gesetz in § 2333 vor, der
dem Erblasser in enumerativ aufgezählten Fällen besonders schwerwiegen-
den Fehlverhaltens des Pflichtteilsberechtigten ein Pflichtteilsentziehungs-
recht gewährt.
Ob die §§ 2333 ff. den verfassungsrechtlichen Anforderungen Genüge tun,
war unter Geltung der Altfassung in der Literatur in Frage gestellt wor-

1 Dann muss das Gleiche wegen Art. 3 GG zumindest auch für das Pflichtteilsrecht der
Eltern gelten.

2 BVerfG NJW 2005, 1561 (1562 ff.) = BVerfGE 112, 332 = FamRZ 2005, 872 = ZEV
2005, 301 = JZ 2005, 1001 mit (überwiegend kritischen) Anm. von Kleensang ZEV
2005, 277; Herzog FF 2006, 86; J. Mayer FamRZ 2005, 1441; Otte JZ 2005, 1007;
Schöpflin FamRZ 2005, 2025; Stüber NJW 2005, 2122. Das BVerfG hat allein eine
unentziehbare Mindestteilhabe der Kinder als verfassungsgemäß verankert angesehen.
Zum Pflichtteilsrecht entfernterer Abkömmlinge, der Eltern, Ehegatten und Lebens-
partner hat sich das Gericht bisher nicht geäußert. Vgl. auch Gaier ZEV 2006, 2 (6).

3 Der BGH statuierte in ständiger Rechtsprechung, das Pflichtteilsrecht sei „in gewissem
Umfang“ von Art. 14 und 6 GG geschützt; vgl. repräsentativ etwa BGHZ 109, 306;
94, 36.

4 Vgl. Herzog Die Pflichtteilsentziehung, 286 ff. (310 ff. mwN).
5 Tatsächlich war die Mindestbeteiligung der nächsten Anverwandten seit jeher Gegen-

stand starker Kontroversen – weder von den Verfassern des BGB noch später als un-
umstößlich anerkannt. Im Gegenteil: Immer ging die überwiegende Ansicht von einem
Vorrang der Testierfreiheit gegenüber dem Verwandtenerbrecht aus. Vgl. hierzu einge-
hend Herzog Die Pflichtteilsentziehung, 191 ff.; Kleensang DNotZ 2005, 509 (510 ff.).

6 BeckOK BGB/Müller-Engels § 2333 Rn. 3 ff.; Mayer/Süß/Tanck/Bittler PflichtteilsR-
HdB/Hölscher/J. Mayer § 8 Rn. 14.

7 BVerfG NJW 2005, 1561 = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE 112, 332.
8 Ähnlich BeckOK BGB/Müller-Engels § 2333 Rn. 3; MüKoBGB/Lange § 2333 Rn. 12.
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den.9 Das BVerfG hat die Pflichtteilsentziehungsvorschriften der §§ 2333 ff.
mit der o.g. (→ Rn. 1) Entscheidung vom 19.4.200510 sowie mit Entschei-
dung vom 11.5.200511 verfassungsrechtlich gebilligt und damit der Dis-
kussion um die Verfassungsmäßigkeit der Pflichtteilsentziehungsvorschrif-
ten ein Ende gesetzt. Wegen der Vielgestaltigkeit und Unterschiedlichkeit
möglicher familiärer Konfliktsituationen darf der Gesetzgeber dabei im
Rahmen seines – viel betonten, aber wohl nicht voll ausgenutzten – weiten
Gestaltungsspielraumes an generalisierende und typisierte Regelungen an-
knüpfen, wie das in § 2333 der Fall ist. Ein unbeschränkter Vorrang der
Testierfreiheit ist nach Ansicht des BVerfG nur zuzulassen, wenn ein
schwerwiegendes Fehlverhalten des Pflichtteilsberechtigten gegeben ist, das
über die übliche Störung des familiären Beziehungsverhältnisses, die vor-
liegt, wenn der Erblasser seine Kinder von der Erbfolge durch letztwillige
Verfügung ausschließt, deutlich hinausgeht. Der Gesetzgeber hat ferner bei
der Normierung der Tatbestände die Grundsätze der Normenklarheit, der
Justiziabilität und der Rechtssicherheit zu beachten. Dem genügt die enu-
merative Aufzählung in § 2333 Abs. 1.12 Nicht zuletzt deshalb hat das
BVerfG die Einführung einer allgemeinen Zerrüttungsklausel für eine
Pflichtteilsentziehung nicht nur für nicht erforderlich, sondern auch vor
dem Hintergrund des Art. 6 Abs. 5 GG auch für verfassungswidrig gehal-
ten.13 Als weiteres Argument wird angeführt, dass gerade in Fällen der
Entfremdung oder einer Zerrüttung zwischen Erblasser und Kindern das
Pflichtteilsrecht der Testierfreiheit des Erblassers und der damit für ihn er-
öffneten Möglichkeit, ein Kind durch Enterbung zu „bestrafen“, Grenzen
setzt.14 Auch die Einführung eines Auffangtatbestandes – wie ihn bspw.
§ 1579 Nr. 7 und 8 vorsehen – sei von Verfassungs wegen nicht geboten
(wohl auch aber nicht verboten, → Rn. 14).15

Explizit hat das BVerfG in der o.g. (→ Rn. 1) Entscheidung vom
19.4.200516 die Pflichtteilsentziehungsgründe des § 2333 Nr. 1 und 2 aF
(entspricht heute weitestgehend § 2333 Abs. 1 Nr. 1 und 2) gebilligt. Das
dort normierte Fehlverhalten (Nach-dem-Leben-Trachten und vorsätzliche
körperliche Misshandlung) sei schwerwiegend genug, um von Unzumut-

9 BeckOK BGB/Müller-Engels § 2303 Rn. 2, § 2333 Rn. 3 (Bestimmtheitsgrundsatz);
Bowitz JZ 1980, 304 (Art. 3 GG); Leisner NJW 2001, 126: die Tatbestände seien in
„Verfassungswidrigkeit hineingewachsen“; Herzog Die Pflichtteilsentziehung, 315;
BVerfG ZEV 2000, 399 mit Anm. Mayer ZEV 2000, 447; BVerfG FamRZ 2001, 277
= ZNotP 2001, 33.

10 BVerfG NJW 2005, 1561 (1562) = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE
112, 332.

11 BVerfG NJW 2005, 2691.
12 Erman/Röthel BGB § 2333 Rn. 10.
13 Dagegen auch BeckOK BGB/Müller-Engels § 2333 Rn. 3; Mayer/Süß/Tanck/Bittler

PflichtteilsR-HdB/Hölscher/J. Mayer § 8 Rn. 14; vgl. aber Herzog Die Pflichtteilsent-
ziehung, 387 ff.

14 BVerfG NJW 2005, 1561 (1562) = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE
112, 332; BVerfG NJW 2005, 2691.

15 BVerfG NJW 2005, 1561 = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE 112,
332.

16 BVerfG NJW 2005, 1561 = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE 112,
332.
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barkeit für den Erblasser auszugehen, und entspräche den Grundsätzen der
Normenklarheit und Justiziabilität. Sie sähen zudem – jedenfalls in der
Auslegung, die sie durch Rechtsprechung und Lehre gefunden haben
(→ Rn. 20, → Rn. 28 ff.) – mit der Voraussetzung eines schuldhaften Ver-
haltens des Pflichtteilsberechtigten ein Tatbestandsmerkmal vor, das für
den Regelfall in geeigneter Weise sicherstellt, dass Fehlverhaltensweisen des
Berechtigten den Erblasser nur in extremen Ausnahmefällen zur Pflicht-
teilsentziehung berechtigten.17 Im Falle des Nach-dem-Leben-Trachtens sei
aber nicht zwingend ein Verschulden im strafrechtlichen Sinne erforderlich.
Vielmehr sei der Unrechtsgehalt der Verfehlung hier so hoch, dass auch
einem schuldunfähigen Pflichtteilsberechtigten, der mit natürlichem Vor-
satz den objektiven Tatbestand der Norm wissentlich und willentlich ver-
wirklicht habe, der Pflichtteil entzogen werden könne. Diese Einschrän-
kung sei erforderlich, um die beiden sich gegenüberstehenden Grundrechts-
positionen in einen angemessenen Ausgleich iSe praktischen Konkordanz
zu bringen; denn eine Nachlassbeteiligung sei für den Erblasser auch in
diesem Fall unzumutbar18 (iE → Rn. 30; zu den Schlussfolgerungen in Be-
zug auf das generelle Erfordernis eines schuldhaften Verhaltens, → Rn. 44).
Mit Urteil vom 11.5.2005 hat das BVerfG19 es als mit der Verfassung in
Einklang stehend und darüber hinaus für verfassungsrechtlich geboten an-
gesehen, dass der Erblasser gemäß § 2336 Abs. 2 den Grund für die Entzie-
hung hinreichend konkret in der letztwilligen Verfügung angeben muss (iE
→ § 2336 Rn. 24). Ferner wird § 2336 Abs. 3 insofern als verfassungs-
rechtlich unbedenklich erachtet, als dieser eine hinreichende Substantiie-
rung in Bezug auf den objektiven und subjektiven Tatbestand der Pflicht-
teilsentziehungsgründe fordert20 (iE → § 2336 Rn. 35 f.).

Regelungsstruktur des Gesetzes
§ 2333 gibt dem Erblasser ein Pflichtteilsentziehungsrecht, von dem dieser
keinen Gebrauch machen muss. Die Pflichtteilsentziehung tritt nicht ipso
iure ein. Der Erblasser kann und muss die Pflichtteilsentziehung, damit
ihre Folgen eintreten, durch letztwillige Verfügung gemäß § 2336 anord-
nen. Hierin unterscheidet sich das Institut der Pflichtteilsentziehung maß-
geblich von dem der Erbunwürdigkeit gemäß §§ 2339 ff. (→ § 2345 Rn. 5).
Die Pflichtteilsentziehung ist damit ein Gestaltungsrecht,21 durch das dem
Pflichtteilsberechtigten, wenn der Erblasser seine Erklärung nicht ein-
schränkt (zur teilweisen Entziehung → § 2336 Rn. 6), sämtliche Ansprüche
auf den Nachlass gemäß §§ 2303 ff. genommen werden. Der Pflichtteilsbe-

II.

17 BVerfG NJW 2005, 1561 = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE 112,
332.

18 BVerfG NJW 2005, 1561 = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE 112,
332.

19 BVerfG NJW 2005, 2691.
20 BVerfG NJW 2005, 1561 aE = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE 112,

332.
21 FAKomm ErbR/Lindner BGB § 2333 Rn. 3; Burandt/Rojahn/Horn BGB § 2333

Rn. 3.
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rechtigte verliert mit wirksamer Entziehung sein schon lebzeitig entstande-
nes Pflichtteilsrecht.22 Dies führt dazu, dass schon zu Lebzeiten Feststel-
lungsklagen zulässig sind, obwohl die Pflichtteilsentziehung noch unter
dem Vorbehalt der Verzeihung steht und erst mit dem Erbfall voll wirksam
wird, wenn bis dahin keine Verzeihung stattgefunden hat (→ Rn. 7, 67).
Nach Eintritt des Erbfalls stehen dem Pflichtteilsberechtigten im Falle der
wirksamen Pflichtteilsentziehung weder der ordentliche Pflichtteil
(§§ 2303, 2317) noch Pflichtteilsrest- (§§ 2305, 2307) oder Pflichtteilser-
gänzungsansprüche (§§ 2325, 2326, 2329) zu (iE → § 2336 Rn. 18 f.).
Auch Auskunftsansprüche (§ 2314)23 und das Verweigerungsrecht aus
§ 2319 sind ausgeschlossen. Im Falle einer wirksamen Pflichtteilsentzie-
hung kann der Pflichtteilsberechtigte auch im Fall einer Erbeinsetzung un-
ter Beschränkungen oder Beschwerungen nicht nach § 2306 ausschlagen
und den Pflichtteil verlangen.24 Auch eine nachträgliche Anrechnung von
lebzeitigen Zuwendungen auf den Pflichtteil ist in diesem Fall möglich.25

Der wirksam entzogene Pflichtteil fällt demjenigen zu, der bei Vorverster-
ben des ausgeschlossenen Pflichtteilsberechtigten gegenüber dem Erblasser
pflichtteilsberechtigt geworden wäre, § 230926 (näher → § 2336 Rn. 3 ff.).
Eine Anwachsung, § 2310, erfolgt nicht (zu den Auswirkungen → § 2336
Rn. 3 ff.). Das Pflichtteilsentziehungsrecht ist ein unverzichtbares Recht.27

Es erlischt aber, wenn der Erblasser dem Pflichtteilsberechtigten verziehen
hat (vgl. § 2337).28 Daher kann die Pflichtteilsentziehung erst im Zeitpunkt
des Erbfalles ihre volle rechtliche Wirkung entfalten. Gleichwohl ist eine
Feststellungsklage zu Lebzeiten des Erblassers zulässig, allerdings nur ein-
geschränkt: Sie kann und muss darauf gerichtet werden, dass dem Erblas-
ser gegenüber einem bestimmten Abkömmling ein Pflichtteilsentziehungs-
recht zusteht, nicht aber darauf, dass er den Pflichtteil diesem gegenüber
wirksam entzogen hat, weil insoweit nicht feststeht, ob der Erblasser ihm
bis zu seinem Tode nicht noch verzeihen wird (→ Rn. 92 ff.). Das Gestal-
tungsrecht steht als höchstpersönliches Recht nur dem Erblasser selbst zu
(→ § 2336 Rn. 8).
In welchen Fällen dem Erblasser ein Entziehungsrecht zusteht, bestimmt
§ 2333 Abs. 1 für die Pflichtteilsentziehung gegenüber Abkömmlingen
durch eine enumerative Aufzählung von Pflichtteilsentziehungsgründen.
Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Erb- und Verjährungs-
rechtes am 1.1.201029 verweist § 2333 Abs. 2 bezüglich einer Pflichtteils-

22 Bayer/Koch Aktuelle Fragen des Erbrechts/Muscheler, 39.
23 OLG Oldenburg ErbR 2021, Heft 4 = BeckRS 2020, 28181; LG Bonn ZErb 2009,

190.
24 MüKoBGB/Lange § 2336 Rn. 17; ungenau HK-BGB/Hoeren § 2333 Rn. 2, der trotz

der Neufassung von § 2306 von nicht eintretender Unwirksamkeit spricht.
25 OLG Schleswig ZEV 2009, 386 ff. mAnm Keim. Dies obwohl bei der Erbrechtsre-

form 2010 keine allgemeine nachträgliche Anrechnungsmöglichkeit eingeführt wur-
de, vgl. Herzog/Lindner Die Erbrechtsreform 2010/Herzog/Lindner Rn. 33.

26 OLG Hamm ErbR 2018, 220 = ZEV 2018, 211 = NZFam 2018, 240 (Ruetten).
27 Prütting/Wegen/Weinreich/Deppenkemper BGB § 2336 Rn. 1.
28 HK-BGB/Hoeren § 2333 Rn. 2.
29 BT-Drs. 16/8945, 27.
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entziehung gegenüber Eltern und Ehegatten (dem über § 10 Abs. 6 LPartG
der eingetragene Lebenspartner gleichsteht) auf Abs. 1 (näher
→ Rn. 78 ff.). Es bestehen also seit 1.1.2010 einheitliche Entziehungstatbe-
stände gegenüber allen Pflichtteilsberechtigten.
Die Aufzählung der Pflichtteilsentziehungsgründe ist nach ganz herrschen-
der Meinung abschließend und keiner (Gesamt-)Analogie zugängig.30 Ins-
besondere kann in Fällen einer Entfremdung oder Zerrüttung nicht aus der
Verfassung gefolgert werden, dass im Wege einer Gesamtanalogie zu den
Pflichtteilsentziehungsgründen auch in diesen Fällen eine Pflichtteilsentzie-
hung gerechtfertigt sein muss.31 Gerade in einer solchen familiären Kon-
fliktsituation darf der Pflichtteil nach Ansicht des BVerfG nicht entzogen
werden können, damit das Pflichtteilsrecht seine Funktion erfüllen kann
(→ Rn. 3). Eine Pflichtteilsentziehung „ins Blaue hinein“, wie sie vor der
BVerfG-Entscheidung zT empfohlen wurde, ist daher nicht mehr anzura-
ten.32 Den Entziehungsgründen ist gemeinsam, dass sie Fälle nennen, in de-
nen der Pflichtteilsberechtigte ein Fehlverhalten gegenüber dem Erblasser,
diesem nahe stehenden Personen oder – im Falle des Abs. 1 Nr. 4 – gegen-
über der Gesellschaft begangen hat, weshalb er nach der Wertvorstellung
des Gesetzgebers „seinen Pflichtteil“ nicht mehr „verdient“, weil er die
zwischen ihm und dem Erblasser bestehenden „Familienbande“ besonders
grob verletzt hat.33 In solchen Fällen eines besonders schwerwiegenden

30 BGH NJW 1974, 1084 (1085); 1977, 339 = FamRZ 1977, 47; OLG Saarbrücken
ZEV 2018, 146 (Litzenburger) = FGPrax 2018, 88 = MittBayNot 2019, 60 (Müller-
Engels) = NZFam 2018, 428 (Lauck) = JuS 2018, 1240 (Wellenhofer); repräsentativ
etwa MüKoBGB/Lange § 2333 Rn. 12; kritisch und eingehend Kuhn, 157 ff.

31 BVerfG NJW 2005, 1561 (1565) = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE
112, 332. BeckOGK BGB/Rudy § 2333 Rn. 18 (Kein Entziehungsgrund liegt insbe-
sondere vor, wenn der Pflichtteilsberechtigte einer Religions- oder Glaubensgemein-
schaft beitritt oder aus einer solchen austritt, sich vom Erblasser trennt oder die Ein-
leitung eines diesen betreffenden Betreuungsverfahrens (§ 1896) anregt.) Hier stimmt
auch Schöpflin FamRZ 2025, 2030 zu. Soweit ersichtlich, hielt Schöpflin FamRZ
2005, 2025 (2028) aber als einziger auch nach der BVerfG-Entscheidung vom
19.4.2005 (NJW 2005, 1561 = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE 112,
332) an der Möglichkeit einer Gesamtanalogie de lege lata zu §§ 2333–2335, 1381,
1579 Nr. 6, 7, 1587 c Nr. 1, 3, 1611 fest, die freilich dann nur restriktiv anzuwenden
sei: Eine nachträgliche unbewusste Regelungslücke sei durch die Funktionslosigkeit
des § 2333 Nr. 5 entstanden, wodurch es überhaupt keinen generalklauselartigen Auf-
fangtatbestand mehr gebe. Dieser sei aber aus verfassungsrechtlichen Gründen dann
notwendig, wenn dem Erblasser das Pflichtteilsrecht des Betroffenen „schlechthin un-
zumutbar“ sei, da dann die Testierfreiheit gegenüber dem Anspruch auf Teilhabe am
Nachlass überwiege. Die verfassungsrechtliche Notwendigkeit eines solchen Auffang-
tatbestandes hat das BVerfG aaO aber gerade verneint, so dass eine solche Lösung
schon deshalb nicht möglich erscheint (wenn auch wünschenswert). Spätestens seit
der Reform ist dieser Lösungsansatz wohl nicht mehr vertretbar, weil der Gesetzgeber
bewusst an der abschließenden Aufzählung der Entziehungstatbestände festgehalten
hat und mit dem Ersetzen von § 2333 Nr. 5 aF durch § 2333 Abs. 1 Nr. 4 auch die
angesprochene Regelungslücke weggefallen ist.

32 So jetzt auch J. Mayer FamRZ 2005, 1441 (1444); anders noch in ZEV 2000, 448.
33 Soergel/Dieckmann 13. Aufl. BGB Vorbem. § 2333 Rn. 1; Schnur, 6 (mit Verweis auf

Staudinger/Olshausen, (2015) BGB § 2333 Rn. 1 und BeckOGK BGB/Rudy § 2333
Rn. 10 sprechen davon, dass dem Pflichtteil demjenigen entzogen werden kann, der
sich „grob illoyal oder undankbar“ verhalten hat und vergleichen die Ratio mit der
des § 530 BGB.
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Fehlverhaltens des Pflichtteilsberechtigten ist es dem Erblasser unzumutbar,
eine Nachlassteilhabe des Betreffenden hinzunehmen.
Die Verfehlungen nach § 2333 Abs. 1 Nr. 1–4 berechtigen auch zur Aufhe-
bung einer in einem gemeinschaftlichen Testament getroffenen, bindend ge-
wordenen Verfügung (§ 2271 Abs. 2) und zum Rücktritt vom Erbvertrag
(§ 2294) sowie zur Entziehung des Anteils an einer fortgesetzten Güterge-
meinschaft (§ 1513).34

Reform durch das Gesetz zur Änderung des Erb- und
Verjährungsrechts

Die Pflichtteilsentziehungsnormen der §§ 2333 ff. aF waren zunächst seit
Inkrafttreten des BGB am 1.1.1900 bis Ende 2009 im Wesentlichen unver-
ändert geblieben. Sie waren in der jüngeren Vergangenheit ganz überwie-
gend als missglückt und veraltet angesehen worden:35

n Der von den §§ 2333–2335 aF geschützte Personenkreis wurde als zu
eng angesehen.

n Die Ungleichbehandlung der Pflichtteilsentziehung gegenüber Ab-
kömmlingen, Eltern und Ehegatten nach den §§ 2333, 2334, 2335
wurde als veraltet betrachtet.

n Der Tatbestand des ehrlosen, unsittlichen Lebenswandels erschien in
einer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr handhabbar.

n Ferner scheiterte die Pflichtteilsentziehung in der Praxis immer wieder
an den von der Rechtsprechung entwickelten und in der Literatur über-
wiegend als zu hoch empfundenen formalen Anforderungen im Rah-
men des § 2336.36

In der rechtspolitischen Diskussion hatte die Forderung, die Pflichtteilsent-
ziehungsvorschriften de lege ferenda zu erweitern, um die Jahrtausendwen-
de einen breiten Konsens gefunden.37 Einigkeit bestand darin, dass mode-
rate Änderungen trotz der oben besprochenen Entscheidung des BVerfG
zur verfassungsmäßigen Verbürgung des Pflichtteilsrechts (→ Rn. 1,

III.

34 Große-Wilde/Quart/Gemmer BGB § 2333 Rn. 6; Damrau/Tanck/Riedel BGB § 2333
Rn. 45.

35 MüKoBGB/Lange § 2333 Rn. 14; Soergel/Dieckmann 13. Aufl. BGB Vorbem. § 2333
Rn. 2; Staudinger/Olshausen BGB Vorbem. zu §§ 2333–2337 Rn. 2; Herzog Die
Pflichtteilsentziehung, 328.

36 Vgl. hierzu Herzog/Lindner Die Erbrechtsreform 2010/Herzog/Lindner Rn. 29; Her-
zog (2003) Die Pflichtteilsentziehung, 91; AnwK BGB/Herzog (2. Aufl.) § 2336 Rn. 1;
Herzog FF 2003, 19; jeweils mwN sowie Lange ErbR 2021, 274: „Die Gerichte sind
aufgerufen, einen interessengerechten Ausgleich im Einzelfall herbeizuführen, dabei
verstellt allzu starres Beharren auf Formalien den Weg zu dieser Aufgabe“.

37 So schon die Forderung auf dem 64. Deutschen Juristentag, vgl. NJW 2002, 3073: II.
1. c). Ferner: MüKoBGB/Lange § 2333 Rn. 14 f.; Soergel/Dieckmann 13. Aufl. BGB
Vorbem. § 2333 Rn. 2; Henrich Testierfreiheit vs. Pflichtteilsrecht, 18; Leisner NJW
2001, 126 (127); Martiny Verhandlungen des 64. Deutschen Juristentages Bd. I: Gut-
achten, A 119; Otte ZEV 1994, 193 (197); Schlüter FS 50 Jahre BGH, 1047 (1075).
Krit. Dauner-Lieb DNotZ 2001, 460 (465). Ablehnend Rauscher, Bd. II 2, 134. Zu
konkreten Reformvorschlägen Herzog Die Pflichtteilsentziehung, 1 ff., 387 ff.; Herzog
FF 2003, 19 mwN zum gesamten Streitstand; Lange AcP 204 (2004), 804 (826); Ot-
te AcP 202 (2002), 317.
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→ Rn. 3) zulässig waren.38 Der Gesetzgeber hat daraufhin nach langer Dis-
kussion mit dem Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts39

zum 1.1.2010 u.a. auch die §§ 2333–2336 reformiert. Beabsichtigt war
keine große Reform, da sich das Erbrecht grundsätzlich bewährt habe.
Vielmehr sollten punktuelle Änderungen den geänderten gesellschaftlichen
Wertevorstellungen und der größeren Vielfalt der Lebensentwürfe auf-
grund der stärkeren Selbstbestimmung des Einzelnen Rechnung tragen und
dem Erblasser gerade auch durch die Erweiterung der Pflichtteilsentzie-
hungsgründe ein Mehr an Testierfreiheit verschaffen.40

Die Erbrechtsreform 2010 hat folgende Änderungen gegenüber der ur-
sprünglichen Rechtslage gebracht:
n Abkömmlinge, Eltern und Ehegatten bzw. eingetragene Lebenspartner

unterliegen denselben Entziehungsgründen. Gesetzestechnisch wurde
dies durch eine Streichung der §§ 2334, 2335 aF und durch ein Anhän-
gen eines zweiten Absatzes an § 2333 erreicht. Hierdurch wurde die
Pflichtteilsentziehung gegenüber dem Ehegatten zum zweiten Mal seit
Inkrafttreten des BGB reformiert. Sie war seit dem 1. Eherechtsreform-
gesetz von 1977 an § 2333 aF angelehnt.41 Die damalige Reform des
§ 2335 aF wurde mit dem Übergang des Scheidungsrechts vom Ver-
schuldens- zum Zerrüttungsprinzip als unumgänglich angesehen, da
§ 2335 aF in seiner ursprünglichen Fassung an die Gründe angelehnt
war, die zur Erhebung der Scheidungsklage berechtigten.42 Dadurch
war das Entziehungsrecht gegenüber der zuvor bestehenden Rechtslage
eingeschränkt worden. Gefühlsrohheiten, die nach alter Fassung als
schwere Eheverfehlungen galten und zur Pflichtteilsentziehung berech-
tigten, waren danach nicht mehr erfasst. Diese Einschränkung hatte der
BGH als verfassungskonform gebilligt.43 Für das Übergangsrecht sollte
Art. 213 EGBGB analog gelten.44 Dies hat nunmehr nur noch für Erb-
fälle, die bis zum 31.12.2009 eingetreten sind, Bedeutung (zum jetzigen
Übergangsrecht → Rn. 15).

38 So auch Gaier ZEV 2006, 2 (8); J. Mayer FamRZ 2005, 1441 (1444) und Otte JZ
2005, 1007 (1010). Vgl. hierzu iE auch Herzog FF 2006, 86, wobei einer Umgestal-
tung von § 2336 Abs. 2 zu einer Soll-Vorschrift nunmehr – anders als noch dort ver-
treten – wohl eine weitere Entscheidung des BVerfG NJW 2005, 2691 entgegensteht.

39 BGBl. 2009 I, 3142.
40 Zypries Pressemitteilung vom 16.3.2007.
41 Geändert durch Art. 1 Nr. 47 des 1. EheRG vom 14.6.1976; BGBl. 1976 I 1421. Zur

damaligen Diskussion um die Neuregelung vgl. Battes FamRZ 1977, 433; Rauscher
Bd. II 2, 146; Regierungsentwurf, BT-Drs. 7/650, 18, 179; Rechtsausschuss des Bun-
destages, BT-Drs. 7/4361, 53; Bundesrat, BT-Drs. 7/650, 275; Gegenäußerung der
Bundesregierung, BT-Drs. 7/650, 292; Vermittlungsausschuss, BT-Drs. 7/4992, 7.

42 Vgl. MüKoBGB/Lange § 2333 Rn. 14.
43 BGH NJW 1989, 2054 = FamRZ 1989, 609.
44 Zum Übergangsrecht vgl. BGH NJW 1989, 2054 = FamRZ 1989, 609 = LM BGB

§ 2335 Nr. 3; OLG Düsseldorf FamRZ 1991, 1107; OLG Karlsruhe NJW 1989, 109;
OLG Celle NJW 1978, 1333; Schnur, 71 ff.; u den Pflichtteilsentziehungsgründen des
§ 2335 nF liegt keine Rechtsprechung vor.
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n Das Elternprivileg wurde durch § 2333 Abs. 2 und die Streichung von
§ 2334 aF abgeschafft. Hierdurch sind rechtspolitische45 und zT auch
verfassungsrechtliche46 Bedenken, die sich aus dem mangelnden Ver-
weis auf die Nr. 2 und 4 des § 2333 aF in § 2334 aF ergaben,47 beseitigt
worden. Wirkliche inhaltliche Änderungen ergeben sich dadurch kaum,
da die herrschende Lehre zum alten Recht bei vorsätzlichen körperli-
chen Misshandlungen der Kinder durch die Eltern § 2334 iVm § 2333
Nr. 3 aF anwendete.48 Die gesetzestechnische Korrektur überzeugt
gleichwohl. Denn Eltern und Kinder leben heute den weit überwiegen-
den Teil ihres Lebens als erwachsene Individuen selbstständig nebenei-
nander. Ferner wird das Züchtigungsrecht der Eltern heute nur noch
eingeschränkt akzeptiert. Dies kommt nun auch im Wortlaut zum Aus-
druck.

n Der Tatbestand der schweren vorsätzlichen körperlichen Misshandlung
des § 2333 Nr. 2 aF49 wurde aufgehoben, da er neben dem Tatbestand
des schweren vorsätzlichen Vergehens iSd § 2333 Nr. 3 aF keine eigen-
ständige Bedeutung hatte. Er geht in § 2333 Abs. 1 Nr. 2 nF auf (näher
→ Rn. 33 ff.).

n Durch die gänzliche Streichung von § 2333 Nr. 2 aF ist das Stiefkind-
privileg, das im 2. Hs. verankert war (näher → Rn. 38), entfallen.50

n Der im Falle der Lebensnachstellung und der Verwirklichung eines Ver-
brechens oder schweren vorsätzlichen Vergehens geschützte Personen-
kreis wurde erweitert (näher → Rn. 45 ff.).

n Der Tatbestand der Unterhaltspflichtverletzung gegenüber dem Erblas-
ser, der bisher in § 2333 Nr. 4 aF verankert war, wird in § 2333 Abs. 1
Nr. 3 nF inhaltsgleich beibehalten.

n Der Tatbestand des ehrlosen und unsittlichen Lebenswandels des
§ 2333 Nr. 5 aF wurde gestrichen51 und durch § 2333 Abs. 1 Nr. 4 nF
ersetzt, der die Pflichtteilsentziehungsmöglichkeit von einer rechtskräf-
tigen strafrechtlichen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr abhängig macht. Obwohl die Entziehung wegen Füh-
rens eines ehrlosen oder unsittlichen Lebenswandels in Rechtspre-
chung52 und literarischer Diskussion zur Pflichtteilsentziehung die
meiste Beachtung gefunden hat, hat der Gesetzgeber diesen Pflichtteils-

45 AK-BGB/Däubler § 2334 Rn. 2; Mertens FamRZ 1971, 353; Lange/Kuchinke ErbR
§ 37 XIII. 2. b) Fn. 674.

46 Bowitz JZ 1980, 304, der entgegen der ganz hM einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1
GG annimmt. Vgl. hierzu Herzog Die Pflichtteilsentziehung, 322 ff. Die Frage der
Verfassungsmäßigkeit von § 2334 ist vom BVerfG in NJW 2005, 1561 = ZEV 2005,
301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE 112, 332 nicht entschieden worden.

47 Vgl. zum bisherigen Recht AnwK BGB/Herzog (2. Aufl.) § 2334 Rn. 2.
48 FAKomm-ErbR/Lindner BGB § 2334 Rn. 1; AK-BGB/Däubler § 2334 Rn. 1; Soergel/

Dieckmann 13. Aufl. BGB § 2334 Rn. 1; HK-BGB/Hoeren § 2334 Rn. 1; Herzog Die
Pflichtteilsentziehung, 162.

49 Hierzu noch LG Landshut ErbR 2016, 349 und OLG Saarbrücken ErbR 2017, 98.
50 Vgl. zum bisherigen Recht AnwK-BGB/Herzog (2. Aufl.) § 2333 Rn. 7.
51 BeckOK BGB/Müller-Engels § 2333 Rn. 6 hält dies für eine Einengung der Pflicht-

teilsentziehungsmöglichkeit mit Verweis auf Mayer/Süß/Tanck/Bittler PflichtteilsR-
HdB/Hölscher/J. Mayer § 8 Rn. 80 ff.

52 Vgl. zuletzt LG Bonn ZErb 2009, 19 und OLG Köln ErbR 2008, 644 (645).
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entziehungstatbestand zu Recht abgeschafft; denn der Tatbestand war
in einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft, in der das Selbstbe-
stimmungsrecht des Einzelnen im Vordergrund steht, nicht mehr zu fas-
sen. Die meisten Verfehlungen, die vielleicht noch in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts als Beispiel für den Tatbestand genannt wurden
(wie Ehebruch, Leben in nichtehelicher oder homosexueller Partner-
schaft, Prostitution53 etc), konnten in der letzten Zeit ohnehin nicht
mehr unter die Norm subsumiert werden.54 Die große Beachtung, die
die Norm in der Vergangenheit erfahren hatte, war wohl ohnehin weni-
ger auf die hohe Aktualität des Tatbestandes zurückzuführen als mehr
auf dessen rechtspolitische Fragwürdigkeit sowie auf die Tatsache, dass
viele Erblasser versuchten, über diese einzige generalklauselartige
Norm eine womöglich aus ganz anderen, von der Auflistung des
§ 2333 sonst nicht erfassten Gründen als gerechtfertigt erachtete
Pflichtteilsentziehung zu realisieren.55 Die Neufassung führt zu mehr
Klarheit für den Rechtsanwender.

n An die Ersetzung des § 2333 Nr. 5 aF durch § 2333 Abs. 1 Nr. 4 nF
knüpften sich Folgeänderungen von § 2336: Abs. 4 wurde gestrichen;
in Abs. 2 wurde ein Satz 2 angefügt, der klarstellt, dass zum Zeitpunkt
der Verfügung der Entziehung durch den Erblasser zwar die Tat began-
gen sein muss, die strafrechtliche Verurteilung aber später erfolgen
kann (→ Rn. 56 ff.; → § 2336 Rn. 18 ff., → § 2336 Rn. 26 ff.).

Weiterhin berechtigen nicht per se zur Pflichtteilsentziehung:
n seelische Misshandlungen sowie
n die Entfremdung, Zerrüttung oder sonst nicht vorhandener Kontakt

zwischen Erblasser und Pflichtteilsberechtigtem (dies entspricht den
Vorgaben des BVerfG vom 19.4.2005, → Rn. 3 f.)

n oder ein sonstiges ähnlich schwerwiegendes Verhalten.56

Von der Einführung eines solchen Auffangtatbestandes hat der Gesetzgeber
abgesehen,57 obwohl er hieran von Verfassungs wegen nicht gehindert ge-
wesen wäre; denn das BVerfG58 hat einen solchen Auffangtatbestand zwar

53 Die Frage, ob Prostitution angesichts des Inkrafttretens des ProstG auch heute noch
einen ehrlosen unsittlichen Lebenswandel darstellt, war bis zuletzt umstritten. Dafür:
Damrau, Erbrecht effektiv 2009, 127 (129). Dagegen: schon AnwK BGB/Herzog
(2. Aufl.) § 2333 Rn. 23; Bamberger/Roth/J. Mayer BGB § 2333 Rn. 16 mwN; AK/
Däubler § 2333 Rn. 25; Prütting/Wegen/Weinreich/Deppenkemper BGB § 2333
Rn. 7; wohl auch FAKomm ErbR/Lindner BGB § 2333 Rn. 14. Differenzierend juris-
PK-BGB/Birkenheier § 2333 Rn. 36.

54 Vgl. zu den Problemen bei der Auslegung des Tatbestandes AnwK BGB/Herzog
(2. Aufl.) § 2333 Rn. 15 ff.

55 So wohl auch Lange AcP 204 (2004), AcP 801 (827).
56 Zur dahin gehenden Forderung vgl. Herzog FF 2003, 19; Herzog ErbR 2008, 206

mwN.
57 Zur dahin gehenden Forderung vgl. Herzog FF 2003, 19; Herzog ErbR 2008, 206

mwN; Bayer/Koch Aktuelle Fragen des Erbrechts/Muscheler, 39 (86) ist der Ansicht,
man könne die Problematik der Pflichtteilsentziehung systemgerecht nur mit einer
Generalklausel in den Griff bekommen. Gegen eine allgemeine Zerrüttungs- oder Ent-
fremdungsklausel, BeckOK BGB/Müller-Engels § 2333 Rn. 3.

58 BVerfG NJW 2005, 1561 = ZEV 2005, 301 = FamRZ 2005, 872 = BVerfGE 112,
332.
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Pflichtteilsmodelle innerhalb und außerhalb Europas – eine
rechtsvergleichende Einführung

Nationalstaatliche Pflichtteilsmodelle
Das Prinzip der Familienerbfolge ist den meisten Rechtsordnungen im
Grundsatz bekannt.1 Es beruht auf dem Gedanken, bestimmte Familien-
angehörige des Erblassers auch dann am Nachlass teilhaben zu lassen,
wenn sie durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlos-
sen worden sind. Seine Ausgestaltung im Einzelnen ist jedoch recht unter-
schiedlich. Die Erbrechtsordnungen des anglo-amerikanischen Rechtskrei-
ses betonen traditionell die Testierfreiheit und gewähren bestimmten nahen
Angehörigen nur dann einen Ausgleich, wenn diese bedürftig sind und

A.

I.

1 S. hierzu auch die Übersicht bei Pfundstein Pflichtteilsrecht und ordre public, 11 ff.
Keinerlei Verwandtenschutz kennen lediglich die Rechtsordnungen Thailands und der
Mongolei.
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sonst ohne angemessene Versorgung blieben (sog. family provision).2 Die
Rechtsordnungen Kontinentaleuropas kennen hingegen zwei verschiedene
Ausprägungen des Pflichtteilsgedankens: das materielle Noterbrecht (Belgi-
en, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, nach der Erbrechtsreform
nicht mehr eindeutig Frankreich) und einen Geldanspruch des Berechtigten
gegen den Erben (Deutschland, Niederlande, Österreich, Polen, Tschechi-
en).3

Die Begründungsansätze sind für beide Modelle vielfältig.4 Traditionell
wird auf die Solidarität in der Familie und zwischen den Generationen
abgestellt, aber auch auf eine gewisse Umverteilungsfunktion.5 Teils knüp-
fen die Modelle zudem an die konkrete Bedürftigkeit des Pflichtteilsberech-
tigten an,6 teils stützen sie sich allein auf die abstrakte Pflichtteilsberechti-
gung des Anspruchsinhabers.7 Die genauen Zwecke des Pflichtteilsrechts
sind allerdings seit jeher umstritten.8

Während das Noterbrecht insofern dinglich wirkt, als der Erblasser über-
haupt nur über einen bestimmten Teil des Nachlasses verfügen kann, wird
die Frustration der erbrechtlichen Erwerbsaussicht beim zweiten Pflicht-
teilsmodell ausschließlich schuldrechtlich kompensiert; die Verfügung von
Todes wegen bleibt in ihrer Wirksamkeit dagegen unangetastet. Beim Not-
erbrecht ist das anders. Wenn pflichtteilsberechtigte Erben, die weniger
als die ihnen zustehende Quote erhalten haben, mit ihrer Klage auf Herab-
setzung der Verfügung des Erblassers auf die pflichtteilsfreie Quote durch-
dringen, ist die letztwillige Anordnung in diesem Umfang unwirksam.9

Rechtsvereinheitlichungstendenzen in Europa
Die Diskussion über die Vereinheitlichung des Pflichtteilsrechts in Europa
hat gerade erst begonnen.10 Die überkommene Auffassung geht davon
aus, dass die starke nationalstaatliche Prägung der Materie ihre internatio-
nale Rechtsvereinheitlichung stark erschwert.11 Diese Auffassung wird in

II.

2 Trulsen Pflichtteilsrecht und englische family provision im Vergleich; Mayer/Süß/
Tanck/Bittler PflichtteilsR-HdB/Süß § 18 Rn. 3; FS v. Hoffmann/Röthel 2011, 348.

3 Hierzu aus historisch-vergleichender Perspektive Zimmermann RabelsZ 84 (2020),
465 ff.

4 Muscheler Erbrecht I, 189 ff.; Röthel ZEV 2006, 8. 10 ff. mwN; Dutta FamRZ 2011,
1829; MüKoBGB/Lange § 2303 Rn. 8 ff.

5 Pintens ZEuP 2001, 628 (638) mwN; Röthel ZEV 2006, 8 (10 ff.) mwN; Dutta
FamRZ 2011, 1829 MüKoBGB/Lange § 2303 Rn. 9 f.

6 Henrich (2006) Deutsches, ausländisches und internationales Familien- und Erbrecht/
Henrich 311 (314) unter Hinweis auf die Rechtslage in Tschechien, Polen, Spanien
und der früheren DDR; Henrich DNotZ 2001, 441 (448); Zimmermann RabelsZ 84
(2020), 465 (544 ff.).

7 Für Deutschland zuletzt BVerfGE 112, 332; zuletzt bestätigt in BVerfG ZEV 2019, 79
(80).

8 Vgl. Muscheler Erbrecht I 189 ff.; s. a. Zimmermann RabelsZ 84 (2020), 465.
9 Edenfeld ZEV 2001, 457 (459); s. a. Zimmermann RabelsZ 84 (2020), 465 (479 ff.).

10 S. etwa den rechtsvergleichenden Band Zimmermann (2012) Freedom of Testati-
on/Testierfreiheit.

11 Kramer RabelsZ 72 (2008), 788; Henrich/Schwab Familienerbrecht und Testierfrei-
heit im europäischen Vergleich/D. Schwab, 2.
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jüngster Zeit mit Recht zunehmend in Frage gestellt.12 Es wird im Gegen-
teil betont, dass die verschiedenen Pflichtteilsmodelle weniger Ausdruck
grundlegend verschiedener rechtskultureller Konzepte sind, sondern viel
eher abweichende Lösungsvarianten für dieselben grenzüberschreitenden
Regelungsanliegen. Auch sind in den Pflichtteilsrechten, die in den letzten
Jahren in einigen europäischen Staaten reformiert und konsolidiert wur-
den, durchaus Angleichungstendenzen zu beobachten.13 So ist eine Ent-
wicklung in Europa weg von der materiellen Noterbberechtigung und hin
zu einer rein monetären Kompensation festzustellen.14 Auch dürfte die
spürbare Stärkung der erbrechtlichen Stellung des überlebenden Ehe- und
Lebenspartners dessen Position als pflichtteilsberechtigte Person in den na-
tionalen Rechtsordnungen weiter festigen.15

Gleichwohl ist festzuhalten, dass der Europäischen Union die Befugnis zur
Angleichung des materiellen Erb- und Testamentsrechts der Mitgliedstaa-
ten und so auch des Pflichtteilsrechts nach wie vor fehlt. Nimmt man die
generell gestiegene Bedeutung des Erbrechts16 und die zunehmende Mobili-
tät von Erblassern hinzu, wird deutlich, dass das Erbrecht stärker als je-
mals zuvor und mehr als andere Rechtsgebiete ein klassisches Gebiet des
Kollisionsrechts ist. Wenn Erik Jayme im Jahre 1983 feststellen konnte,
dass etwa 25 % aller internationalprivatrechtlichen Fälle Nachlassfälle
sind,17 so dürfte sich dieser Anteil seither eher vergrößert haben. Ange-
sichts dieses Befundes überrascht es nicht, dass die Europäische Kommissi-
on zumindest eine Vereinheitlichung des Kollisions-, Anerkennungs- und
internationalen Zuständigkeitsrechts angestrebt hat. Seit dem 17.8.2015
gilt in allen EU-Staaten, mit Ausnahme Irlands und Dänemarks, die EuErb-
VO. Diese Verordnung führt zudem ein einheitliches europäisches Nach-
lasszeugnis ein. Für Sterbefälle vor dem 17.8.2015 behalten die national-
staatlichen Kollisionsregeln noch weiterhin Bedeutung (→ Rn. 85 ff.). Für
eine ausführliche Darstellung des Art. 25 EGBGB s. daher noch die 1. Auf-
lage.

Die EuErbVO und das internationale Pflichtteilsrecht
Anwendungsbereich

1. Sachlicher Anwendungsbereich. a) Erfasste Fragen. Der Pflichtteilsan-
spruch unterliegt gem. Art. 23 Abs. 2 lit. h EuErbVO18 dem Erbstatut, dh

B.
I.

12 Zimmermann The American Journal of Comparative Law 2009, 479 (503 ff.); FS
Söllner/Leipold, 648 ff. mwN auch zur gegenteiligen Auffassung.

13 S. a. Zimmermann (2012) Freedom of Testation/Testierfreiheit; Zimmermann
RabelsZ 84 (2020), 465 (534 ff.).

14 Zimmermann RabelsZ 84 2020, 465 (537.).
15 Artikel „Pflichtteilsrecht“ in: Basedow/Hopt/Zimmermann (2009) EurPrivatR-Hd-

WB/Kroppenberg Bd. 2 1156 (1159) mwN; Zimmermann (2012) Freedom of Testati-
on/Testierfreiheit, Preface.

16 Pintens ZEuP 2001, 628 mwN; Bericht Kommission zur EuErbVO.
17 Jayme ZfRV 24 1983, 162 (163).
18 Art. 23 EuErbVO lautet:

„(1) Dem nach Art. 21 oder Art. 22 bezeichneten Recht unterliegt die gesamte
Rechtsnachfolge von Todes wegen.
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derjenigen Rechtsordnung, welche die Rechtsnachfolge von Todes wegen
regelt. Der Begriff des Pflichtteils (reserved shares in der englischen bzw.
réserves héréditaires in der französischen Fassung) ist autonom auszulegen
und weit zu verstehen.19 Er umfasst daher auch die Noterbrechte in den
romanischen Ländern und die primär auf Unterhaltszahlungen abzielenden
Ansprüche auf family provisions in den common law-Ländern.20

Zum Pflichtteilsrecht gehören die Fragen, ob und in welchem Umfang
der Erblasser bestimmte nahe Angehörige seiner Familie von der gesetzli-
chen Erbfolge ausschließen kann, wer zum Kreis der pflichtteilsberechtig-
ten Personen zählt, die Art und der Umfang der Nachlassbeteiligung,21

die Pflichtteilslast,22 die Modalitäten der Geltendmachung des Pflicht-
teilsanspruchs,23 dessen Verjährung24 und Erlass,25 die Pflichtteilsentzie-
hung26 sowie der Pflichtteilsverzicht.27 Nach dem Erbstatut richtet sich
auch der Pflichtteilsergänzungsanspruch28 einschließlich des entsprechen-
den Auskunftsanspruches.29

Welche Gegenstände zum Nachlass gehören, regelt grds. das Erbstatut.
Für zahlreiche Bereiche ist von dieser Regelung jedoch eine Ausnahme
zu machen. Ob der jeweilige Gegenstand besteht und im Todesfall über-
tragbar ist, ist dagegen als Vorfrage nach dem jeweils einschlägigen Sta-
tut zu bestimmen, dh für Forderungen und Verbindlichkeiten nach dem
Schuldstatut, für dingliche Rechte nach dem Belegenheitsstatut sowie für
mitgliedschaftsrechtliche Positionen nach dem Gesellschaftsstatut.30

(2) Diesem Recht unterliegen insbesondere: (…)
h) der verfügbare Teil des Nachlasses, die Pflichtteile und andere Beschränkungen der
Testierfreiheit sowie etwaige Ansprüche von Personen, die dem Erblasser nahestehen,
gegen den Nachlass oder gegen den Erben;“.

19 Dutta/Herrler EuErbVO/Lorenz EuErbVO 113 (116); Dutta/Weber Internationales
ErbR/J.P. Schmidt EuErbVO Art. 23 Rn. 110 mwN.

20 S. dazu auch MüKoBGB/Dutta EuErbVO Art. 23 Rn. 34; BeckOK BGB/Loyal EuErb-
VO Art. 23 Rn. 23.

21 BGH RdL 2002, 316.
22 BeckOGK BGB/J. Schmidt EuErbVO Art. 23 Rn. 50.
23 Ferid/Firsching/Hausmann, Internationales Erbrecht, Loseblatt, Stand Nov. 2020, Bd.

II Deutschland, Grdz. C Rn. 441 mwN.
24 BGH FamRZ 1996, 727; Ferid/Firsching/Hausmann (Nov. 2020) Internationales Erb-

recht, Loseblatt, Bd. II Deutschland, Grdz. C Rn. 441 mwN; BeckOK BGB/Loyal Eu-
ErbVO Art. 23 Rn. 22; Dutta/Weber Internationales Erbrecht/J.P. Schmidt EuErbVO
Art. 23 Rn. 112.

25 BGHZ 134, 60 = BGH NJW 1997, 521, lässt offen, ob sich auch der Erlass eines
Pflichtteilsanspruchs nach dem Erbfall noch nach dem Erbstatut richtet, bejahend:
Staudinger/Dörner EGBGB Art. 25 Rn. 392.

26 MüKoBGG/Dutta EuErbVO Art. 23 Rn. 19; Dutta/Weber Internationales ErbR/J.P.
Schmidt EuErbVO Art. 23 Rn. 48.

27 Dazu ausführlich de Barros Fritz ZEV 2020, 199; de Barros Fritz ZEV 2020, 596;
Schotten ErbR 2020, 338; Weber ZEV 2015, 503; monografisch Seeger (2018) Erb-
verzichte im neuen europäischen Kollisionsrecht.

28 BGH NJW 2002, 2469; BGHZ 147, 95 (96); MüKoBGB/Dutta EuErbVO Art. 23
Rn. 35; NK-BGB/Looschelders EuErbVO Art. 23 Rn. 25.

29 Staudinger/Dörner EGBGB Art. 25 Rn. 208; s. auch Jayme Jahrbuch für Italienisches
Recht 12 1999, 177 (182).

30 Palandt/Thorn EuErbVO Art. 23 Rn. 2; BeckOGK BGB/J. Schmidt EuErbVO Art. 1
Rn. 42 mwN.
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Das Gebührenrecht der Anwälte und Kosten bei Gericht
(streitige Gerichtsbarkeit)

Die Vergütung des Rechtsanwalts im Rahmen pflichtteilsrechtlicher Man-
date unterliegt einigen Besonderheiten im Vergleich zum normalen Zivil-
prozess, insbesondere durch häufig vorkommende Stufenklagen und Be-
sonderheiten bei der Bestimmung des Gegenstandswertes nach den Grund-
sätzen, wie sie von der Rechtsprechung entwickelt worden sind. Auch der
zumeist erhöhte Umfang der Bearbeitung sowie dessen Schwierigkeit und
die hieraus für die Abrechnung folgenden Konsequenzen sind zu betrach-
ten.

Annahme des Mandates, die Belehrungspflicht des
Rechtsanwalts

Bereits im Rahmen bzw. vor der Annahme des Mandates sollte zwischen
dem Rechtsanwalt und dem (potenziellen) Mandanten geklärt werden, auf
welcher Grundlage die Betreuung durch den Rechtsanwalt abgerechnet
werden soll. Versäumnisse an dieser Stelle führen oftmals zur Unzufrieden-
heit des Mandanten und einer nicht aufwandsangemessenen Vergütung
des Rechtsanwalts. Diese Probleme lassen sich im Nachgang nur schwer
lösen.1

Ohne eine besondere Vereinbarung bestimmt sich die Gebühr der rechtsan-
waltlichen Tätigkeit nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und
dem Auftrag, welchen der Rechtsanwalt erhalten hat. Unterschieden wird
dabei zwischen den verschiedenen Stadien der Beauftragung: Beratung,
außergerichtliche Tätigkeit und gerichtliche Vertretung (sowie sonstige Tä-
tigkeiten).

Das Anwaltliche Gebührenrecht nach dem RVG
1. Allgemeines. Der Gebührenanspruch des Rechtsanwalts bestimmt sich
nach dem vom Mandanten erhaltenen Auftrag. Sobald dieser auf eine an-
waltliche Tätigkeit gerichtet ist, richtet sich die Vergütung ohne besondere
Vereinbarung nach dem RVG. Das RVG enthält verschiedene Gebührentat-
bestände, die jeweils für bestimmte Tätigkeiten in einer Angelegenheit an-
fallen. Richtet sich die Vergütung, wenn nichts anderes bestimmt ist (§ 2
Abs. 1 RVG) nach dem Gegenstandswert, werden die Gebühren gemäß
§ 13 RVG anhand des jeweiligen Gegenstandswerts bestimmt.2

a) Angelegenheit im Sinne der §§ 16 ff. RVG. Gemäß § 15 Abs. 1 RVG fällt
jede Gebühr für die gesamte jeweilige Tätigkeit nur einmal an, der Anwalt
kann jede Gebühr nur einmal fordern, sobald es sich um dieselbe Angele-
genheit handelt. Der Begriff der Angelegenheit wird in §§ 16 ff. RVG um-
rissen, ohne jedoch klar definiert zu sein.3 Insbesondere wird in §§ 17 ff.

A.

I.

II.

1 MAH ErbR/Schneider, § 2 Rn. 11.
2 In der Anlage 2 zur § 13 Abs. 1 S. 3 RVG findet sich eine Tabelle mit den Gebühren für

Gegenstandswerte bis 500.000 EUR.
3 Mayer/Kroiß/Winkler RVG § 15 Rn. 2 f.
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RVG für bestimmte Fälle festgelegt, wann es sich um jeweils getrennte An-
gelegenheiten handelt.
Sind die genannten Regelungen im Einzelfall nicht einschlägig, so bestimmt
sich nach dem BGH4 die Frage, ob es sich um dieselbe Angelegenheit im
Sinne des RVG handelt, danach, ob (1) ein Rahmen für die Verfolgung
mehrerer Ansprüche eingehalten wird, (2) ein einheitlicher Auftrag erteilt
wurde, (3) zwischen den Ansprüchen/Gegenständen ein innerer Zusam-
menhang besteht und in der Zielsetzung übereinstimmt. Sind diese Voraus-
setzungen erfüllt, handelt es sich um eine Angelegenheit mit der Folge, dass
jede Gebühr nur einmal anfällt.
Ein solcher einheitlicher Auftrag kann auch dann vorliegen, wenn meh-
rere Mandanten, wie etwa eine Erbengemeinschaft, den Anwalt mit der
Abwehr oder Geltendmachung von Ansprüchen beauftragen. Die hierauf
potenziell folgende Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft selbst ist
jedoch wiederum eine neue Angelegenheit, auch wenn ein umfassender
Auftrag zur „Abwicklung sämtlicher Erbschaftsangelegenheiten“ erteilt
wurde.5

Die Annahme einer einheitlichen Angelegenheit ist denkbar, wenn zwei
Pflichtteilsberechtigte den Anwalt mit der Geltendmachung der Ansprüche
beauftragen, eine Abgrenzung ist aber im Einzelfall schwierig. Daher soll-
te frühzeitig eine Klärung mit den Mandanten erfolgen, welcher Auftrag
genau erteilt werden soll.6

b) Auftrag und Tätigkeit des Rechtsanwalts. Der Inhalt des dem Anwalt
erteilten Auftrages bestimmt, welche Leistungen er gegenüber dem Man-
danten zu erbringen hat (Tätigkeit) und welche Gebührenvorschriften so-
dann zur Anwendung kommen. Unterschieden wird nach dem RVG da-
bei hauptsächlich7 zwischen Beratung,8 außergerichtlicher Tätigkeit9 und
gerichtlicher Vertretung.10 Es sollte jeweils klargestellt werden, welcher
Auftrag erteilt wird; einen Klageauftrag sollte sich der Rechtsanwalt ggf.
gesondert erteilen lassen.
c) Gegenstandswert/Streitwert. Die Höhe der Gebühr für die jeweilige Tä-
tigkeit des Rechtsanwalts bemisst sich, wenn nicht im Einzelfall etwas an-
deres bestimmt ist, nach dem Gegenstandswert, § 2 Abs. 1 RVG. Solange es
sich im Rahmen der Tätigkeit um dieselbe Angelegenheit handelt, werden
verschiedene Gegenstandwerte zu einem zusammengerechnet, § 22 Abs. 1
RVG.

4 BGH NJW-RR 2010, 428; NJW-RR 2008, 656; Mayer/Kroiß/Winkler RVG § 15
Rn. 3.

5 LG Hannover NJW-RR 1996, 762.
6 MAH ErbR/Schneider § 2 Rn. 127 ff.
7 Auf die weiteren Gebührentatbestände soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden,

hierzu vgl. die einschlägigen Kommentierungen zum RVG.
8 Hierunter fällt auch die Erstellung eines Gutachtens; zur Anwendung kommt § 34

RVG.
9 Gebühren nach Teil 2 des Vergütungsverzeichnisses des RVG/VV RVG) sowie ggfs.

allgemeine Gebühren nach Teil 1.
10 Gebühren nach Teil 3 VV RVG (Einzelheiten → Rn. 42 ff.).
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